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B. Ministerium für Inneres und Sport

Richtlinie für die Beteiligung der Polizei
durch Justizvollzugseinrichtungen im Rahmen

der Eignungsprüfung bei Gefangenen für Lockerungen
des Vollzugs oder bei Sicherungsverwahrten

für vollzugsöffnende Maßnahmen und für Unterbringungen
im offenen Vollzug im Vollzug der Freiheits- und

Jugendstrafe sowie im Vollzug der Sicherungsverwahrung

Gem. RdErl. d. MI u. d. MJ v. 10. 11. 2021
— 23.12-05202/4-2 —

— VORIS 21021 —

Bezug: Gem. RdErl. v. 19. 11. 2019 (Nds. MBl. S. 1660)

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 31. 12. 2021 wie
folgt geändert:
In Nummer III. wird das Datum „31. 12. 2021“ durch das Datum
„31. 12. 2023“ ersetzt.

An die
Polizeidienststellen
Justizvollzugsanstalten und die Jugendanstalt des Landes Niedersachsen

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1780

G. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr
und Digitalisierung

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen und

Ausbaggerungen in See- und Binnenhäfen
zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie

(RL Sonderprogramm Häfen)

Erl. d. MW v. 22. 11. 2021 — 34-32329/1100 —

— VORIS 96212 —

Bezug: Erl. v. 14. 8. 2020 (Nds. MBl. S. 867)
— VORIS 96212 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 8. 12. 2021 wie folgt
geändert:
1. Der Bezug wird gestrichen.
2. Nummer 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1.2 erhält folgende Fassung:
„1.2 Die Gewährung der Zuwendung erfolgt gemäß den
Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der
Kommission vom 17. 6. 2014 zur Feststellung der Ver-
einbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (ABl. EU Nr. L 187 S. 1, Nr. L 283 S. 65), zuletzt
geändert durch Verordnung (EU) 2021/1237 der Kom-
mission vom 23. 7. 2021 (ABl. EU Nr. L 270 S. 39), —
im Folgenden: AGVO —. Alternativ kann bis zum Ab-
lauf der Geltungsdauer die Bekanntmachung der vier-
ten geänderten Regelung zur vorübergehenden Gewäh-
rung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der
Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit
dem Ausbruch von COVID-19 („Vierte Geänderte Bun-
desregelung Kleinbeihilfen 2020“) des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie vom 12. 2. 2021 (BAnz
AT 01.03.2021 B1) — im Folgenden: Kleinbeihilfenre-
gelung 2020 — in der jeweils geltenden Fassung oder
die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission
vom 18. 12. 2013 über die Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU Nr.
L 352 S. 1), geändert durch Verordnung (EU) 2020/972

der Kommission vom 2. 7. 2020 (ABl. EU Nr. L 215 S. 3)
— im Folgenden: De-minimis-Verordnung —, angewen-
det werden.“

b) In Nummer 1.3 wird Satz 1 gestrichen.
3. Nummer 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2.1.1 werden die Worte „Investitionen in die
Errichtung, den Ersatz oder die Modernisierung von In-
frastrukturen und Einrichtungen in Häfen,“ durch die
Worte „Investitionen in Bau, Ersatz oder Modernisie-
rung von Infrastrukturen und Einrichtungen in Häfen,“
ersetzt.

b) In Nummer 2.1.2 werden die Worte „Investitionen in
die Errichtung, den Ersatz oder die Modernisierung von
Infrastrukturen jeder Art,“ durch die Worte „Investitio-
nen in Bau, Ersatz oder Modernisierung von Infrastruk-
turen jeder Art,“ ersetzt.

4. Nummer 4 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 4.2 Satz 3 werden die Worte „Zweiten Ge-

änderten Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ durch
die Worte „Kleinbeihilfenregelung 2020“ ersetzt.

b) Der Nummer 4.4 wird der folgende Satz 2 angefügt: 
„Für die Beurteilung sollen Kriterien wie u. a. die Zahl
der durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
potentiell gefährdeten Unternehmen und/oder Arbeits-
plätze am Standort, der Rückgang im Umschlagsvolu-
men in Tonnen im Hafen oder der Umfang, in dem die
Maßnahme die Rahmenbedingungen für die regionale
Wirtschaft verbessert und damit die Leistungsfähigkeit
des Hafenstandortes sichert, herangezogen werden.“.

c) Die Nummern 4.5 und 4.6 werden gestrichen.
5. Nummer 5 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5.5 werden die Worte „Zweiten Geänderten
Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020“ durch die Worte
„Kleinbeihilfenregelung 2020“ ersetzt.

b) In Nummer 5.8 Satz 1 wird das Datum „31. 12. 2021“
durch das Datum „31. 12. 2022“ ersetzt.

6. In Nummer 7.4 Satz 3 wird das Datum „30. 11. 2021“
durch das Datum „30. 11. 2022“ ersetzt.

7. In Nummer 8 wird das Datum „31. 12. 2021“ durch das
Datum „31. 12. 2022“ ersetzt.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1780

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung des Ausbaus von Gigabitnetzen

in grauen Flecken in Niedersachsen
(RL graue Flecken NI)

Erl. d. MW v. 8. 12. 2021 — DIG-3074/0103 —

— VORIS 20500 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und
der VV/VV-Gk zu § 44 LHO Zuwendungen für den Ausbau von
gigabitfähigen Netzen in sog. grauen Flecken in Niedersachsen.

Die Fördermittel für diese Richtlinie werden aus Mitteln des
Sondervermögens für den Ausbau von hochleistungsfähigen
Datenübertragungsnetzen und für Digitalisierungsmaßnah-
men zur Verfügung gestellt. Sie sind entsprechend der Zweck-
bestimmung in Nummer 1.1 der Bekanntmachung des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur über
die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitaus-
baus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik
Deutschland“ vom 26. 4. 2021 (BAnz AT 21.05.2021 B3) in
der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden: Förderrichtlinie
des Bundes) zu verwenden. Kofinanziert werden Förderungen
des Bundes im Rahmen der Förderrichtlinie des Bundes.
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1.2 Zweck der Förderung ist die Unterstützung eines effekti-
ven und technologieneutralen Breitbandausbaus zur Erreichung
eines nachhaltigen und hochleistungsfähigen Gigabitnetzes in
Gebieten Niedersachsens, die derzeit nicht über ein Daten-
übertragungsnetz verfügen, das allen Endkunden eine zuver-
lässige Datenrate von mindestens 100 Mbit/s im Download
(Aufgreifschwelle) zur Verfügung stellt oder keine Aufrüstung
innerhalb eines Jahres nach Meldung im Markterkundungs-
verfahren erfolgt oder in denen in den kommenden drei Jah-
ren von privaten Telekommunikationsunternehmen kein sol-
ches Netz errichtet wird. Der geförderte Ausbau soll zu einer
wesentlichen Verbesserung der aktuellen Breitbandversor-
gung in der Gebietskörperschaft führen.
1.3 Förderungen nach dieser Richtlinie erfolgen auf der Grund-
lage der Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur
Unterstützung des flächendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen
in „grauen Flecken“ vom 13. 11. 2020 (Gigabit-RR Bund) sowie
der Förderrichtlinie des Bundes in der jeweils geltenden Fassung.
1.4 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungs-
stelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung
Gefördert werden Ausgaben des Zuwendungsempfängers

zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke bei privatwirt-
schaftlichen Betreibern von Breitbandinfrastrukturen nach Ka-
pitel 3.1 der Förderrichtlinie des Bundes oder zur Realisierung
eines Betreibermodells nach Kapitel 3.2 der Förderrichtlinie
des Bundes.

Da Mittel des Sondervermögens für den Ausbau von hoch-
leistungsfähigen Datenübertragungsnetzen und für Digitalisie-
rungsmaßnahmen eingesetzt werden, ist die Zweckbindung
gemäß § 4 des Gesetzes über das Sondervermögen für den
Ausbau von hochleistungsfähigen Datenübertragungsnetzen
und für Digitalisierungsmaßnahmen vom 20. 6. 2018 (Nds.
GVBl. S. 120), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
19. 6. 2019 (Nds. GVBl. S. 110), zu berücksichtigen. Danach
dürfen ausschließlich Investitionsfördermaßnahmen i. S. des
§ 13 Abs. 3 Satz 3 LHO gefördert werden.

3. Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger können wegen der überregional zu

verwirklichenden Maßnahmen Landkreise, kreisfreie Städte,
die Region Hannover sowie deren kommunalen Zweckver-
bände und Unternehmen in ausschließlich öffentlicher Trä-
gerschaft sein (Erstempfänger). Die an den Zuwendungsemp-
fänger ausgezahlten Fördermittel werden im Rahmen der VV/
VV-Gk Nr. 12 zu § 44 LHO vollständig an privatwirtschaftli-
che Auftragnehmer (Letztempfänger) weitergegeben. Der Letzt-
empfänger ist in einem offenen, transparenten und diskrimi-
nierungsfreien Auswahlverfahren zu ermitteln. Im Übrigen
gelten die Bestimmungen des Kapitels 4 der Förderrichtlinie
des Bundes.

4. Zuwendungsvoraussetzungen
4.1 Die Bestimmungen des Kapitels 5 der Förderrichtlinie
des Bundes gelten entsprechend.
4.2 Eine Zuwendung nach dieser Richtlinie kann darüber
hinaus nur gewährt werden für Maßnahmen, für die ein be-
standskräftiger Bescheid über eine Zuwendung in vorläufiger
Höhe des vom Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur beauftragten Projektträgers vorliegt.
4.3 Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn gilt
als erteilt, wenn der vom Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur beauftragte Projektträger den Zuwen-
dungsbescheid, in dem die Förderung dem Grunde nach ver-
bindlich bewilligt und die Fördersumme vorläufig beschieden
wird, erlassen hat oder seinerseits auf Antrag im Verfahren
nach der Förderrichtlinie des Bundes einer Ausnahme vom
Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns zugestimmt hat.

5. Art und Umfang, Höhe der Förderung
5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss
in Form der Anteilfinanzierung zur Projektförderung gewährt.

5.2 Es wird grundsätzlich ein Zuschuss in Höhe von 25 % der
zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt.

Über die Übernahme von Baukostenzuschüssen zur Er-
schließung einer schwer erschließbaren Einzellage gemäß Kapi-
tel 5.3 der Förderrichtlinie des Bundes kann die Bewilligungs-
behörde unter der Voraussetzung der zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel und im Einzelfall entscheiden.
5.3 Die zuwendungsfähigen Ausgaben entsprechen den durch
den Bund nach der Förderrichtlinie des Bundes im Zuwen-
dungsbescheid festgelegten zuwendungsfähigen Ausgaben,
abzüglich der nicht förderfähigen Ausgaben, die im Zusam-
menhang mit der Finanzierung des Projekts (sog. Finanzierungs-
aufwendungen) stehen.
5.4 Vorhaben nach Kapitel 3.1 und 3.2 der Förderrichtlinie
des Bundes mit einer Fördersumme unter 100 000 EUR wer-
den — mit Ausnahme von Kapitel 6.8 Satz 1 der Förderrichtli-
nie des Bundes — nicht gefördert (Bagatellgrenze). Die Be-
stimmung des Kapitels 6.8 Satz 2 der Förderrichtlinie des
Bundes gilt entsprechend. Eine Förderung von Vorhaben nach
Kapitel 3.3 der Förderrichtlinie des Bundes ist ausgeschlossen.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen
6.1 Die Bestimmungen des Kapitels 7 der Förderrichtlinie
des Bundes gelten entsprechend.
6.2 Die ANBest-Gk oder die ANBest-P sind unverändert zum
Bestandteil des Bescheides zu machen. Abweichungen von den
Regelungen aus der ANBest-Gk oder ANBest-P sind in den Zu-
wendungsbescheid aufzunehmen.
6.3 Neben den Prüfrechten aus Nummer 6 der ANBest-Gk
oder aus Nummer 7 der ANBest-P ist der Zuwendungsemp-
fänger insbesondere zu verpflichten, an der notwendigen Da-
tenerhebung für die Evaluation des geförderten Vorhabens
mitzuwirken, auch wenn es bereits beendet ist, sowie bei der
Erfassung der Daten in der geforderten Differenzierung und
bei der Bewertung der Förderung nach dieser Richtlinie mit-
zuwirken. Sofern hierfür eine internetgestützte Software zur
Verfügung gestellt wird, ist diese zu verwenden.
6.4 Der Antragsteller hat Informationen über ein geplantes
Fördervorhaben durch frühzeitige Kontaktaufnahme beim
Projektträger dem Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen
oder einer anderen vom Land benannten Stelle (Breitband-
kompetenzstelle) mitzuteilen. Diese Informationen dienen der
Überwachung und Koordinierung der Fördermaßnahmen
durch die Breitbandkompetenzstelle i. S. des § 11 Gigabit-RR
Bund.

7. Anweisungen zum Verfahren
7.1 Die Bestimmungen des Kapitels 8 A Nummer 2 der För-
derrichtlinie des Bundes gelten entsprechend.
7.2 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zu-
wendung gelten die VV/VV-Gk zu § 44 LHO, soweit nicht in
dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.
7.3 Bewilligungsstelle ist die Investitions- und Förderbank
Niedersachsen (NBank), Günther-Wagner-Allee 12—16, 30177
Hannover.
7.4 Die Bewilligungsstelle stellt die für die Antragsstellung,
Mittelanforderung und den Verwendungsnachweis erforderli-
chen Informationen auf ihrer Internetseite (www.nbank.de)
bereit.
7.5 Die Übermittlung elektronischer Dokumente sowie das
Ersetzen der Schriftform durch die elektronische Form sind
nach Maßgabe der für die elektronische Kommunikation gel-
tenden Vorschriften des NVwVfG in seiner jeweils geltenden
Fassung zulässig.
7.6 Im Rahmen der Antragstellung sind der Bewilligungs-
stelle der Bundesförderantrag, der Bewilligungsbescheid des
Bundes, in dem die Förderung dem Grunde nach verbindlich
bewilligt und die Fördersumme vorläufig beschieden wird, so-
wie die georeferenzierte Ausbauplanung, für die eine Förde-
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rung beantragt wird, vorzulegen. Die georeferenzierte Ausbau-
planung ist der Breitbandkompetenzstelle frühzeitig einzurei-
chen.

7.7 Für die Auszahlung der Zuwendung sowie die Zwi-
schen- und Endverwendungsnachweise gelten die Bestim-
mungen des Kapitels 8 D und 8 E der Förderrichtlinie des
Bundes. Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sach-
bericht, einem zahlenmäßigen Nachweis einschließlich aller
Rechnungs- und Zahlungsbelege und georeferenziertem Kar-
tenmaterial der erschlossenen Gebiete. Der zahlenmäßige Nach-
weis und das georeferenzierte Datenmaterial sind der Breit-
bandkompetenzstelle vom Zuwendungsempfänger gemäß den
auf der Internetseite der NBank veröffentlichten Vorgaben
nach Abschluss der Maßnahme vorzulegen.

Die Kriterien für die Prüfung von Mittelanforderungen und
Verwendungsnachweisen werden auf der Internetseite der Be-
willigungsstelle veröffentlicht.

7.8 Abweichend von Nummer 2.1.1 ANBest-Gk oder ANBest-P
wird durch die Bewilligungsstelle des Bundes wie in Kapi-
tel 8 G der Förderrichtlinie des Bundes geprüft, ob sich die Be-
messungsgrundlage der Zuwendung tatsächlich um mehr als
500 EUR verringert hat (Abrechnung im Rahmen der Prüfung
nach sieben Jahren auf der Grundlage des Berechnungsverfah-
rens, das dem Bewilligungsbescheid zugrunde lag). Wenn nach
Kapitel 8 G der Förderrichtlinie des Bundes eine Rückforde-
rung zu erfolgen hätte, erfolgt eine Rückforderung des Landes-
anteils in entsprechender Höhe.

7.9 Für die Erfolgskontrolle gelten die Bestimmungen des
Kapitels 8 H der Förderrichtlinie des Bundes. Die Bewilligungs-

stelle übernimmt im Rahmen der Nachweisprüfung nach den
in § 7 LHO festgelegten Grundsätzen die Ergebnisse des Bun-
des und ergänzt diese ggf. durch eigene Stichproben.
7.10 Die Förderung nach dieser Richtlinie ist Gegenstand ei-
ner Verpflichtung zur Berichterstattung Deutschlands gegen-
über der Europäischen Kommission. Die diesbezüglichen
Beihilfefälle sind nach § 11 Gigabit-RR Bund jährlich durch
den Erstempfänger bis zum 28. Februar für das zurückliegen-
de Kalenderjahr dem Gigabitbüro des Bundes zu melden. Als
Grundlage hierfür ist das entsprechende Formular oder On-
line-Monitoring-System auf dem zentralen Online-Portal zu
nutzen. Die Monitoringdaten gemäß § 11 Abs. 3 Gigabit-RR-
Bund sind vom Erstempfänger dort zu erfassen. Die fristge-
rechte Erfassung ist der Bewilligungsstelle anzuzeigen. § 11
Abs. 3 Gigabit-RR-Bund gilt entsprechend.
7.11 Der Erstempfänger hat die in Nummer 7.9 genannten
Daten gleichzeitig ebenfalls dem MW zur Kenntnis und der
Breitbandkompetenzstelle zur Veröffentlichung im Breitband-
atlas Niedersachsen zu übermitteln.

8. Schlussbestimmungen
Dieser Erl. tritt am 8. 12. 2021 in Kraft und mit Ablauf des

31. 12. 2024 außer Kraft.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
Nachrichtlich:
An
das Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen
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H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Tierschutz;
Mindestanforderungen an die Haltung von Puten

RdErl. d. ML v. 23. 11. 2021 — 204.1-42500/0-396 —

— VORIS 78530 — 

Bezug: a) RdErl. v. 4. 12. 2014 (Nds. MBl. S. 804), geändert durch
RdErl. v. 10. 7. 2019 (Nds. MBl. S. 1026)
—VORIS 78530 —

b) RdErl. v. 23. 12. 2015 (Nds. MBl. S. 1686), zuletzt geändert
durch RdErl. v. 16. 9. 2020 (Nds. MBl. S. 933)
— VORIS 78530 —

1. Zur Auslegung einer den Anforderungen des § 2 Tierschutz-
gesetz (im Folgenden: TierSchG) entsprechenden Putenhaltung
sind
— die allgemeinen Bestimmungen der TierSchNutztV,
— die Zweite Bekanntmachung der deutschen Übersetzung

von Empfehlungen des Ständigen Ausschusses des Euro-
päischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in land-
wirtschaftlichen Tierhaltungen (ETÜ), Empfehlung in Bezug
auf Puten (Meleagris gallopavo ssp), angenommen vom
Ständigen Ausschuss am 21. 6. 2001, des Bundesministe-
riums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft vom 22. 2. 2002 (BAnz. AT 14.03.2002), — im
Folgenden: Europaratsempfehlungen — sowie 

— die Bundeseinheitlichen Eckwerte für eine freiwillige Ver-
einbarung zur Haltung von Mastputen — Stand März/Sep-
tember 2013 — (Anhang 1, im Folgenden: Bundeseinheit-
liche Eckwerte) mit den folgenden ergänzenden Maßga-
ben zu den Bundeseinheitlichen Eckwerten heranzuziehen.

1.1 Zu Nummer 1 
1.1.1 Die zuständige Behörde fragt mit der Anmeldung zur
Schlachtgeflügeluntersuchung den geplanten Beginn (Uhrzeit)
und die voraussichtliche Dauer der Verladung der Tiere ab. 

1.1.2 Die zuständige Behörde kontrolliert stichprobenartig
die ordnungsgemäße Durchführung der Verladung. Dabei ist
darauf zu achten, dass die Tierhalterin oder der Tierhalter da-
für Sorge trägt, dass das Einfangen und die Verladung der Tie-
re ordnungsgemäß durchgeführt wird. Als Tierhalterin oder
Tierhalter i. S. des § 2 Nr. 1 TierSchG trägt sie oder er die Ver-
antwortung für die Tiere, solange diese sich auf ihrem oder
seinem Betrieb befinden. Hinsichtlich der Sachkunde der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Fangkolonnen wird auf den
Bezugserlass zu b verwiesen. 

1.2 Zu Nummer 2 

1.2.1 Hinsichtlich der Bestandskontrolle durch die Tierhal-
terin oder den Tierhalter ist Artikel 7 Nr. 2 der Europarats-
empfehlungen einzuhalten. 

1.2.2 Es ist darauf zu achten, dass in jedem Fall die Be-
standsbeobachtung beim Auftreten von Verhaltensstörungen
wie Federpicken und Beschädigungspicken — bis hin zum
Kannibalismus — intensiviert wird, und die Tierhalterin oder
der Tierhalter bereits bei den ersten Anzeichen von Feder-
picken und Beschädigungspicken reagiert und erforderliche
Gegenmaßnahmen ergreift; insbesondere sind angepickte
Tiere unverzüglich zu separieren (vgl. Nummern 6 bis 8 der
„Empfehlungen zur Vermeidung des Auftretens von Feder-
picken und Kannibalismus bei Puten sowie Notfallmaßnah-
men beim Auftreten von Federpicken und Kannibalismus“ —
Stand 17. 10. 2018 — im Folgenden: Empfehlungen; veröf-
fentlicht als Anhang 2 dieses RdErl.).
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1.2.3 Die Kontrollen der Tierhaltung und deren Ergebnisse
sind gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 TierSchNutztV durch die Tier-
halterin oder den Tierhalter zu dokumentieren. Dazu gehören
z. B. die nach dem Feststellen kranker Tiere ergriffenen Maß-
nahmen. Neben festgestellten Auffälligkeiten (z. B. Auftreten
von Federpicken oder Beschädigungspicken) sind auch die
Verluste — getrennt nach „verendet aufgefundenen“ und „ge-
merzten“ Tieren — zu notieren. Die täglichen Verluste des
laufenden Durchgangs sind zu addieren und der amtlichen
Tierärztin oder dem amtlichen Tierarzt bei der Schlachtgeflü-
geluntersuchung vorzulegen.
1.3 Zu Nummer 3 

Vor dem Hintergrund zunehmend extremer Wetterbedin-
gungen wird auf die Einhaltung des von der im Rahmen der
Niedersächsischen Nutztierstrategie Tierschutzplan 4.0 einge-
setzten Unterarbeitsgruppe Puten aktualisierten „Merkblatts
zur Vermeidung von Hitzestress bei Puten“ verwiesen (A n -
l a g e  3 der Empfehlungen, Anhang 2). 
1.4 Zu Nummer 4 

Wenn die Beleuchtung nach tierärztlicher Indikation infol-
ge des Auftretens von Verhaltensstörungen wie Federpicken
und Beschädigungspicken bis hin zum Kannibalismus redu-
ziert wurde und das Pickgeschehen abgeklungen ist, ist die
Beleuchtungsintensität schrittweise wieder auf die Mindest-
lichtstärke von 20 Lux zu erhöhen. Dieses ist von der Tierhal-
terin oder dem Tierhalter zu dokumentieren (vgl. Nummer 8
[Notfallplan] der Empfehlungen, Anhang 2). Dabei sind die
Tiere genau zu beobachten. Wenn sich die Zahl der bepickten
Tiere wieder erhöht, kann — nach tierärztlicher Indikation —
ggf. erneut abgedunkelt werden.
1.5 Zu Nummer 6 
1.5.1 Anregungen für eine Strukturierung des Stalles kön-
nen einer Veröffentlichung des Kuratoriums für Technik und
Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) entnommen werden
(siehe im Internet auf den Seiten der KTBL dort über den Pfad
Themen w Mastputen; https://www.ktbl.de/themen/mastputen).
1.5.2 Bei der Einrichtung des Außenklimabereichs sind die
„Empfehlungen für die Einrichtung und den Betrieb eines Au-
ßenklimabereiches in der Putenmast“, Stand 5. 2. 2018, (A n -
l a g e  2 der Empfehlungen, Anhang 2) zu beachten. Dabei
muss ggf. durch das Management der Auslaufluken sicherge-
stellt werden, dass das Stallklima insbesondere in den Winter-
monaten nicht beeinträchtigt wird. Hierfür darf ein Teil (bis
zu 50 %) der Öffnungen zeitlich befristet ganztägig verschlos-
sen bleiben, solange dies in Abhängigkeit von der Witterung
zur Sicherstellung des Stallklimas notwendig ist.
1.6 Zu Nummer 7 
1.6.1 Die Erklärung zur Einhaltung der Bundeseinheitlichen
Eckwerte sowie zur Teilnahme am Gesundheitskontrollpro-
gramm ist der zuständigen Behörde für Einstallungen seit dem
1. 10. 2013 vorzulegen. 
1.6.2 Die Teilnahme am Gesundheitskontrollprogramm
kann von der Tierhalterin oder dem Tierhalter als Beitrag i. S.
des § 11 Abs. 8 TierSchG genutzt werden. Dabei ist auch der
Arzneimitteleinsatz ein geeigneter Tierschutzindikator — vgl.
u. a. §§ 58 a ff. AMG — sog. „Antibiotika-Minimierungskon-
zept“. Weitere Anregungen können einer Veröffentlichung des
KTBL und der Universität Kassel entnommen werden (siehe
„Tierschutzindikatoren für Mastputen: Vorschläge zu Ziel-
und Alarmwerten für die betriebliche Eigenkontrolle“ , Darm-
stadt, 2020 vgl. 
https://www.ktbl.de/fileadmin/user upload/
Allgemeines/Download/Tierwohl/KTBL-UniKassel-
Tierschutzindikatoren_Ziel-undAlarmwerte_Mastputen.pdf).
1.6.3 Die Ergebnisse des Gesundheitskontrollprogramms
sind der amtlichen Tierärztin oder dem amtlichen Tierarzt bei
der Schlachtgeflügeluntersuchung des Folgedurchgangs ge-
mäß Artikel 10 Abs. 1 Satz 2 der Durchführungsverordnung
(EU) 2019/627 der Kommission vom 15. 3. 2019 zur Festle-
gung einheitlicher praktischer Modalitäten für die Durchfüh-

rung der amtlichen Kontrollen in Bezug auf für den mensch-
lichen Verzehr bestimmte Erzeugnisse tierischen Ursprungs
gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Par-
laments und des Rates und zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 2074/2005 der Kommission in Bezug auf amtliche
Kontrollen (Abl. EU Nr. L 131 S. 51, Nr. L 325 S. 183), zuletzt
geändert durch Durchführungsverordnung (EU) 2021/1709
der Kommission vom 23. 9. 2021 (ABl. EU Nr. L 339 S. 84),
vorzulegen.
1.6.4 Die amtliche Tierärztin oder der amtliche Tierarzt
überprüft im Rahmen der Schlachtgeflügeluntersuchung ne-
ben den Unterlagen des laufenden Durchgangs auch die Er-
gebnisse des Gesundheitskontrollprogramms des vorherigen
Durchgangs; erforderlichenfalls sind von der zuständigen Be-
hörde gemäß § 16 a TierSchG die notwendigen Anordnungen
zu treffen, um eine den Anforderungen des § 2 TierSchG ent-
sprechende Haltung der Puten sicherzustellen. 
1.7 Zu Nummer 8 
1.7.1 Anlässlich der Schlachtgeflügeluntersuchung lässt
sich die zuständige Behörde die für die Besatzdichte maßgeb-
lichen Unterlagen vorlegen. Lediglich Tierhalterinnen oder
Tierhalter, die sich zur Einhaltung des Gesundheitskontroll-
programms verbindlich verpflichtet haben und dies gegen-
über der zuständigen Behörde belegen, dürfen die höheren
Besatzdichten von 52 kg Lebendgewicht je Quadratmeter
nutzbarer Stallgrundfläche bei Putenhennen bzw. 58 kg Le-
bendgewicht je Quadratmeter nutzbarer Stallgrundfläche bei
Putenhähnen halten. Dabei ist sicherzustellen, dass die vorge-
nannten Besatzdichten auch in der Endphase der Mast nicht
überschritten werden. Alle anderen Tierhalterinnen und Tier-
halter haben — bis zum Inkrafttreten einer detaillierten
Rechtsvorschrift übergangsweise — entsprechend der „Bun-
deseinheitlichen Eckwerte“ — die Besatzdichte so zu planen,
dass auch in der Endphase der Mastperiode bei Putenhennen
45 kg Lebendgewicht je Quadratmeter nutzbarer Stallgrund-
fläche und bei Putenhähnen 50 kg Lebendgewicht je Quadrat-
meter nutzbarer Stallgrundfläche nicht überschritten werden.
1.7.2 Sollte am Ausstallungstag die vorgenannte Besatzdich-
te überschritten werden, führt die zuständige Behörde eine
Einzelfallprüfung durch. Erforderlichenfalls sind tierschutz-
rechtliche Maßnahmen auf der Grundlage des § 16 a TierSchG
zu treffen, dazu gehört u. a. die Anordnung der Reduktion der
einzustallenden Tiere, um die Einhaltung der vorgeschriebe-
nen Besatzdichte zu gewährleisten. Gegebenenfalls kommt
die Einleitung von Straf- oder Bußgeldverfahren in Betracht. 
1.7.3 Im Rahmen jeder Schlachtgeflügeluntersuchung ist
von der zuständigen Behörde insbesondere auch zu prüfen, ob
die Anforderungen des § 2 TierSchG eingehalten sind. Dieses
ist z. B. nicht anzunehmen, wenn auffällig viele Tiere hoch-
gradige Fußballen- oder Brusthautveränderungen aufweisen
oder überdurchschnittlich hohe Verluste festgestellt werden,
ohne dass hierfür von der Tierhalterin oder von dem Tierhal-
ter eine plausible Erklärung zu einer von ihr oder ihm nicht
zu verantwortenden Ursache — wie z. B. einem nachweisba-
ren Krankheitsgeschehen — gegeben werden kann. Andern-
falls sind erforderliche Maßnahmen nach § 16 a TierSchG zu
treffen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu prüfen,
ob eine deutliche Reduktion (mindestens 10 %) der Besatz-
dichte für den nachfolgenden Durchgang anzuordnen ist.
2. Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 2022 in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2027 außer Kraft. Der Bezugserlass zu a tritt am
31. 12. 2021 außer Kraft.

An
die Landkreise, kreisfreien Städte, Region Hannover,
den Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
Nachrichtlich:
An
das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit,
die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände c/o Nie-
dersächsischer Landkreistag
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Tierschutz;
Schnabelkürzen bei Nutzgeflügel

RdErl. d. ML v. 23. 11. 2021 — 204.1-42503/2-604 —

— VORIS 78530 —

Bezug: a) RdErl. v. 3. 6. 2015 (Nds. MBl. S. 520), zuletzt. geändert durch
RdErl. vom 28. 10. 2020 (Nds. MBl. S. 1187)
— VORIS 78530 —

b) RdErl. v. 23. 11. 2021 (Nds. MBl. S. 1782),
— VORIS 78530 —

1. Grundsatz
1.1 Das Schnabelkürzen bei Geflügel ist eine Amputation nach
§ 6 des Tierschutzgesetzes (im Folgenden: TierSchG), die grund-
sätzlich verboten ist und nur unter bestimmten Bedingungen
nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 TierSchG durch die zu-
ständige Behörde erlaubt werden darf. Durch das Kürzen der
Schnabelspitze können die Verletzungen, die sich die Tiere
durch Verhaltensstörungen wie schwerwiegendes Federpicken,
Beschädigungspicken sowie Kannibalismus gegenseitig zufü-
gen, im Schweregrad reduziert und Todesfälle vermieden wer-
den. Ungeachtet dessen ist das Kürzen der Schnabelspitze ein
für die Tiere schmerzhafter Eingriff, der auch die vielfältige
Funktion des Schnabels beeinträchtigt. Dieser Eingriff muss
daher so selten und so schonend wie möglich durchgeführt
werden.
1.2 Unter Beachtung dieses Grundsatzes ist das Erlaubnis-
verfahren nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 TierSchG in Ergänzung
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung
des Tierschutzgesetzes vom 9. 2. 2000 (BAnz. Nr. 36a vom
22. 2. 2000) — im Folgenden: AVV — wie folgt durchzuführen:
1.3 Die Erlaubnis kann nach Nummer 4.1.1 der AVV auf
Antrag Tierhalterinnen und Tierhaltern, die das Schnabelkür-
zen durchführen oder durchführen lassen, nach glaubhafter
Darlegung der Unerlässlichkeit des Eingriffs, gemäß § 6 Abs. 3
Satz 2 TierSchG erteilt werden. Brütereien sind den Tierhalte-
rinnen oder Tierhaltern gleichgestellt, wenn das Schnabelkür-
zen vor Abgabe der Tiere an die künftige Tierhalterin oder
den künftigen Tierhalter erfolgt. Die Erlaubnis wird der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller für die jeweilige Tierart
oder die jeweiligen Tierarten und die Methode oder Methoden
des Schnabelkürzens erteilt. Die Erlaubnis erteilende Behörde
berücksichtigt die nachfolgenden Anforderungen und über-
wacht deren Einhaltung.

2. Zuständige Behörde i. S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 TierSchG
2.1 Sachlich zuständig sind nach § 1 Nr. 10 AllgZustVO-Kom
die Landkreise und kreisfreien Städte. 
2.2 Örtlich zuständig ist die Behörde, in deren Zuständig-
keitsbereich das Schnabelkürzen durchgeführt wird.

3. Unerlässlichkeit des Eingriffs i. S. des § 6 Abs. 3 Satz 2 TierSchG 
3.1 Schwerwiegendes Federpicken, Beschädigungspicken so-
wie Kannibalismus beim Geflügel sind seit Jahren bekannte
Verhaltensstörungen, die als multifaktorielle Geschehen ein-
gestuft werden (beeinflusst z. B. durch die Haltungsumwelt, un-
geeignetes Stallklima, Beschäftigungs- und Bewegungsmangel,
die Besatzdichte, die Lichtverhältnisse und -qualität, die Füt-
terung; auch eine genetische Komponente ist anzunehmen).
3.2 Bei ersten Anzeichen von Federpicken und Beschädi-
gungspicken sind unverzüglich Schritte zur Ermittlung der
Ursachen und Abhilfemaßnahmen entsprechend dem Notfall-
plan der als Anhang 2 des Bezugserlasses zu b veröffentlich-
ten „Empfehlungen zur Vermeidung des Auftretens von Feder-
picken und Kannibalismus bei Puten sowie Notfallmaßnah-
men beim Auftreten von Federpicken und Kannibalismus —
Stand: 17. 10. 2018 —“ einzuleiten. 
3.3 Die Unerlässlichkeit des Eingriffs „Schnabelkürzen“ ist
entsprechend Nummer 4.1.2 der AVV dann gegeben, wenn
nach dem derzeitigen Stand der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse und feststehenden praktischen Erfahrungen potenzielle
Faktoren für Federpicken und Kannibalismus so weit wie
möglich ausgeschlossen werden können, aber dennoch der

Gefahr des Auftretens dieser Verhaltensstörung und der damit
verbundenen Schmerz-, Leidens- und Schadenszufügung der
Tiere untereinander anders nicht begegnet werden kann.

Eine Unerlässlichkeit ist nicht mehr gegeben bei Moschus-
enten, Legehennen, Masthühner-Elterntieren und Legehennen-
Elterntieren. Entsprechend dem Tierschutzplan Niedersach-
sen 2011 — 2018 waren die Ausnahmegenehmigungen befris-
tet bis 2013 (Moschusenten) resp. 2016 (Legehennen, Lege-
hennen-Elterntiere und Masthühner-Elterntiere). 
3.3.1 Der weitmöglichste Ausschluss der bekannten (mit)ur-
sächlichen Faktoren ist anzunehmen, sofern die entsprechende
Tierhaltung nach den fachlich anerkannten Anforderungen
ausgerichtet ist. Nach derzeitigem Stand der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse und feststehenden praktischen Erfahrun-
gen ist die Unerlässlichkeit des Eingriffs „Schnabelkürzen“ bei
Puten anzunehmen, für Tierhalterinnen und Tierhalter, die 
a) die allgemeinen Bestimmungen der TierSchNutztV i. V. m.

der Zweiten Bekanntmachung der deutschen Übersetzung
von Empfehlungen des Ständigen Ausschusses des Euro-
päischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in land-
wirtschaftlichen Tierhaltungen (ETÜ), der Empfehlung in
Bezug auf Puten (Meleagris gallopavo ssp.), angenommen
vom Ständigen Ausschuss am 21. 6. 2001, des Bundesmi-
nisteriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft vom 22. 2. 2002 (Banz AT 14.03.2002) — im
Folgenden: Europaratsempfehlungen zur Putenhaltung —,

b) die Bundeseinheitlichen Eckwerte für eine freiwillige Ver-
einbarung zur Haltung von Mastputen — Stand: März/Sep-
tember 2013 —, veröffentlicht als Anhang 1 des Bezugser-
lasses zu b sowie

c) die niedersächsischen „Empfehlungen zur Vermeidung des
Auftretens von Federpicken und Kannibalismus bei Puten
sowie Notfallmaßnahmen beim Auftreten von Federpicken
und Kannibalismus — Stand: 17. 10. 2018 —“ (vgl. Num-
mer 3.2) 

einhalten und die Teilnahme an einer vom ML anerkannten,
entsprechenden Schulungsveranstaltung zu den Empfehlun-
gen nachweisen. 

Die von der Hochschule Osnabrück in Zusammenarbeit mit
der LWK angebotene „Schulung nach RdErl. d. ML v. 14. 3. 2019
— 204.1-42503/2-604 —, Nr. 3.4.3 (Verzicht auf Schnabelkür-
zen)“ ist anerkannt.
3.3.2 Der Gefahr des Auftretens von Verhaltensstörungen wie
schwerwiegendem Federpicken, Beschädigungspicken sowie
Kannibalismus kann nicht sicher begegnet werden, solange im
tierhaltenden Bestand Tiere aufgrund von Verletzungen
durch Beschädigungspicken und Kannibalismus gemerzt oder
tot aufgefunden werden. Die von den Tierhalterinnen und
Tierhaltern gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 TierSchNutztV gemach-
ten Aufzeichnungen zu Anzahl und Ursache (z. B. in der
Stallkarte) werden von der für den Betrieb zuständigen Behör-
de auf Anforderung der für die Erteilung der Erlaubnis nach
§ 6 Abs. 3 Satz 1 TierSchG zuständigen Behörde im Rahmen
der Prüfung der Unerlässlichkeit ggf. im Wege der Amtshilfe
stichprobenartig überprüft.

4. Antragstellung, glaubhafte Darlegung, Antragsunterlagen
4.1 Für die Antragstellung sollte der in Anlage 1 abgedruckte
Vordruck verwendet werden.
4.2 Die glaubhafte Darlegung der Unerlässlichkeit des Ein-
griffs i. S. des § 6 Abs. 3 Satz 2 TierSchG, d. h. weitgehender
Ausschluss der Risikofaktoren, ist von der Tierhalterin oder
dem Tierhalter gemäß des in Anlage 2 abgedruckten Vor-
drucks darzulegen. Auf Verlangen ist die Einhaltung der Stan-
dards einschließlich der Teilnahme an einem vom ML aner-
kannten Sachkundelehrgang zu den Inhalten der „Empfeh-
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lungen zur Vermeidung des Auftretens von Federpicken
und Kannibalismus bei Puten sowie Notfallmaßnahmen beim
Auftreten von Federpicken und Kannibalismus — Stand:
17.10.2018 —“ (vgl. Nummer 3.2) gegenüber der örtlich zu-
ständigen Behörde nachzuweisen. 
4.3 Ferner ist in der Brüterei ein Verzeichnis über die durch-
geführten Eingriffe gemäß Anlage 3 (sog. „Stutzregister“) zu
erstellen (vgl. auch Nummer 7.3). 
4.4 Tierhalterinnen oder Tierhalter, die schnabelgekürzte Tiere
aus Brütereien beziehen, haben gemäß § 16 Abs. 3 TierSchG
auf Verlangen gegenüber der örtlich zuständigen Behörde zu
belegen, dass der Eingriff von einer Erlaubnisinhaberin oder
einem Erlaubnisinhaber durchgeführt wurde; ein entspre-
chender Hinweis auf den Begleitpapieren (z. B. Lieferschein)
ist ausreichend. 
4.5 Die Angaben der Brüterei sowie der Tierhalterinnen und
Tierhalter sind vor Ort ggf. im Wege der Amtshilfe im Rah-
men des Erlaubnisverfahrens stichprobenartig zu überprüfen.
Gegebenenfalls sind ordnungsbehördliche Maßnahmen in Be-
tracht zu ziehen oder die Erlaubnis ist zu versagen. 

5. Vorgaben zu Methoden und Zeitpunkt 
5.1 Gemäß Nummer 4.1.5 Satz 3 der AVV wird bei Puten
grundsätzlich nur noch die Infrarot-Methode in der Brüterei
zugelassen. 
5.2 Im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 6 TierSchG ist zur Schmerz-
linderung beim Kürzen der Schnabelspitze ein nicht-steroida-
les Antiphlogistikum zu verabreichen. 
5.3 Die durchführenden Personen haben dafür Sorge zu tra-
gen, dass jederzeit einwandfrei funktionierende und gereinigte
Geräte eingesetzt werden.

6. Vorgaben zum Umfang des Kürzens
6.1 Nach Artikel 24 Nr. 2 der Europaratsempfehlungen zur
Putenhaltung dürfen höchstens ein Drittel des Oberschna-
bels, gemessen von der Schnabelspitze bis zu den Nasenlö-
chern, oder, bei gleichzeitiger Kürzung, die Spitzen von Ober-
und Unterschnabel entfernt werden.
6.3 Es ist erforderlich, dass im Verlauf der Haltungsperiode
der Schnabelschluss bei den Tieren weitgehend wiederherge-
stellt wird, d. h. der Unterschnabel darf den Oberschnabel nicht
oder nur unwesentlich (maximal 3 Millimeter) überragen. Die
Zunge darf keinesfalls verletzt werden. 

7. Kenntnisse und Fähigkeiten der durchführenden Personen
7.1 Die Brüterei ist dafür verantwortlich, dass nur eingewie-
sene, sachkundige Personen den Eingriff durchführen und das
Gerät ordnungsgemäß eingestellt ist. Dieses ist im Antrag (vgl.
Anlage 1) zu bestätigen.
7.2 Die Personen, die das Schnabelkürzen durchführen, haben
sich regelmäßig — mindestens einmal jährlich — fortzubilden.
7.3 Das „Stutzregister“ (vgl. Nummer 4.3 und Anlage 3) muss
insbesondere Art, Herkunft, Verbleib und Anzahl der schna-
belgekürzten sowie nicht schnabelgekürzten Tiere, Datum
und Ort des Eingriffs, durchführende Personen, besondere
Vorkommnisse etc. enthalten. Ferner sind Angaben zur ver-
wendeten Einstellung des Gerätes zur Durchführung der In-
frarotmethode, des Nova-Tech-Gerätes (gemäß dem Alter, der
Genetik etc. einzusetzende Nova-Tech-Schablone und Be-
strahlungsintensität) sowie zum eingesetzten nicht-steroida-
len Antiphlogistikum aufzunehmen. 

8. Vorgaben zu Nebenbestimmungen
Unter Berücksichtigung von Nummer 4.1.5 der AVV sol-

len die erteilten Erlaubnisse nach § 6 Abs. 3 TierSchG zu-

mindest mit nachfolgenden Nebenbestimmungen versehen
werden:
8.1 Angaben zur erlaubten Methode gemäß Nummer 5.1,
8.2 Bedingung gemäß Nummer 5.2 (Schmerzmittelgabe),
8.3 Befristung auf jeweils höchstens ein Jahr. 
8.4 Die Einhaltung der in Nummer 7 genannten Anforderun-

gen ist über Auflagen sicherzustellen. 
8.5 Ferner sollen die erteilten Erlaubnisse mit einem Vorbe-

halt des Widerrufs versehen werden.

9. Aufgaben der Behörde
Stellt die zuständige Behörde fest oder erhält sie auf andere

Weise Kenntnis (z. B. im Rahmen der Schlachtgeflügelunter-
suchung), dass in einem Betrieb wiederholt der Umfang des
Kürzens nicht den Vorgaben der Nummer 6 entspricht, nicht
sachkundige Personen eingesetzt werden oder die Unerläss-
lichkeitserklärung nicht eingeholt wurde, ist die Erlaubnis in
der Regel zu widerrufen (§ 49 Abs. 2 VwVfG) und die Einlei-
tung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens zu prüfen. 

10. Gebühren
Die Gebühr für die Erlaubniserteilung nach § 6 Abs. 3 Satz 1

TierSchG richtet sich nach der Nummer V.1.1.4 zum Kosten-
tarif der GOVV.

Amtliche Kontrollen nach Artikel 9 der Verordnung (EU)
2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. 3. 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tä-
tigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens-
und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesund-
heit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz-
mittel,  zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG)
Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU)
Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU)
2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der
Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des
Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung
der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004
des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien
89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/
EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/
438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche Kontrollen)
(ABl. EU Nr. L 95 S. 1; Nr. L 137 S. 40; 2018 Nr. L 48 S. 44,
Nr. L 322 S. 85; 2019 Nr. L 126 S. 73), zuletzt geändert durch
Verordnung (EU) 2021/1756 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 6. 10. 2021 (ABl. EU Nr. L 357 S. 27), und
amtliche Kontrollen, die ursprünglich nicht geplant waren, nach
Artikel 79 Abs. 2 Buchst. c dieser Verordnung oder Überprü-
fungen, die durch eine Auflage oder eine Beanstandung erfor-
derlich wurden fallen unter die Nummern V.2.6.1 und V.2.6.2
zum Kostentarif der GOVV. 

11. Schlussbestimmungen
Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 2022 in Kraft und mit Ablauf des

31. 12. 2027 außer Kraft.

An
die Region Hannover, Landkreise, kreisfreien Städte
den Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
Nachrichtlich:
An
das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit
die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände, c/o Nie-
dersächsischer Landkreistag

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1816
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_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
(Name und Anschrift der Brüterei) 
 
 
 

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Kürzen der Schnabelspitze bei Nutzgeflügel 

nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Tierschutzgesetz 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

A. Allgemeine Angaben 

Ich beantrage hiermit für die Abgabe schnabelgekürzter Putenküken an Tierhalterinnen/Tierhalter eine 

Erlaubnis nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Tierschutzgesetz. 

 

B. Darlegung der Unerlässlichkeit 

Folgende Tierhalterinnen/Tierhalter beziehen von mir schnabelgekürzte Tiere  

(ggf. in gesonderter Liste aufführen): 

Name  Anschrift 

  

  

  

 

Als Anlage füge ich von den o. g. Tierhalterinnen/Tierhaltern, die von mir schnabelgekürzte Tiere bezie-

hen, Erklärun die Tierhalterin oder den 

Tierhalter   vgl. Anlage 2 RdErl. ML v. 23. 11. 2021 (Nds. MBl. S. 1 16) bei.  

 

C. Tierart und Methode 

Für das Schnabelkürzen bei Puten-Küken wird grundsätzlich nur noch die Infrarot-Technik zugelassen. 

Im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 6 TierSchG wird beim Kürzen der Schnabelspitze zur Schmerzlinderung ein 

nicht-steroidales Antiphlogistikum verabreicht. 

 

D. Durchführende Personen 

 

Die Kürzung erfolgt ausschließlich durch die nachstehend benannten Personen: 
1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

Für die benannten Personen liegen mir Nachweise über die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 

für den beabsichtigten Eingriff vor, die auf Verlangen der zuständigen Behörde vorgelegt werden.  

Die durchführenden Personen wurden in die Bedienung und Einstellung des Gerätes eingewiesen.  

Die verwendeten Geräte werden regelmäßig gepflegt und nur in einwandfreiem Zustand eingesetzt. Sie 
sind ordnungsgemäß eingestellt.      
 

 

8

Anlage 1
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2

Hinweis:  Die Durchführung des Schnabelkürzens beim Geflügel ohne Erlaubnis oder ohne Be-

leg der dafür erforderlichen Voraussetzungen stellt eine Ordnungswidrigkeit nach 

§ 18 Abs. 1 Nr. 8 Tierschutzgesetz dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 25 000 EUR 

belegt werden.  

______________________ _________________________________  
(Ort, Datum)                                              (Unterschrift)
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Glaubhafte Darlegung der Unerlässlichkeit durch die Tierhalterin oder den Tierhalter 

 

r wissenschaftlichen Er-

kenntnisse und feststehenden praktischen Erfahrungen potentielle Faktoren für Federpicken und Beschädigungspicken  häufig auch als 

 so weit wie möglich ausgeschlossen werden können, aber dennoch der Gefahr des Auftretens dieser Ver-

haltensstörung und der damit verbundenen Schmerz-, Leidens- und Schadenszufügung der Tiere untereinander nicht anders begegnet 

werden kann. Die Tierhalterin oder der Tierhalter ist insofern verpflichtet, ihre oder seine Haltung so auszurichten, dass Risikofaktoren für 

Federpicken und Beschädigungspicken soweit wie möglich ausgeschlossen werden. Bei Einhaltung anerkannter Haltungsstandards (vgl. 

Nummer 3.3.1 RdErl. d. ML v. 23. 11. 2021 (Nds. MBl. S. 1816) kann davon ausgegangen werden, dass seitens der Tierhalterin oder des 

Tierhalters die tier . Die 

Unerlässlichkeit setzt ferner voraus, dass weiterhin Verletzungen auftreten, die auf Federpicken bzw. Beschädigungspicken zurückzufüh-

ren sind. Dieses muss die Tierhalterin oder der Tierhalter entsprechend dokumentieren, das heißt, bei Totfunden oder gemerzten Tieren 

muss die Verlustursache dokumentiert werden (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 1 TierSchNutztV; auch Nummer RdErl. Tierschutz; Mindest-

anforderungen an die Haltung von Puten1), z. B. in der Stallkarte. Für die rechtlich geforderte glaubhafte Darlegung ist nachstehende Erklä-

rung gegenüber der Brüterei bzw. der die Erlaubnis erteilenden Behörde abzugeben. 

 

 

____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
(Name und Anschrift der Tierhalterin oder des Tierhalters) 

(Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. streichen) 
 
Ich bestätige, dass ich gegenüber der für meine Tierhaltung örtlich zuständigen Behörde auf Verlangen glaubhaft darlegen kann, dass  

 in meiner Tierhaltung  neben den rechtsverbindlichen (allgemeinen) Anforderungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und 

den Europaratsempfehlungen zur Putenhaltung2)  die Bundeseinheitlichen Eckwerte für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung 

von Mastputen  sowie die niedersächsischen Empfehlungen zur Vermeidung des Auftretens von Federpicken und Kannibalismus bei 

Puten sowie Notfallmaßnahmen beim Auftreten von Federpicken und Kannibalismus  (Stand: 17. 10. 2018) eingehalten werden, dass 

 ich am __________________ an einer entsprechenden Schulung teilgenommen habe; ein entsprechender Nachweis ist in Kopie beige-

fügt 

und 

 trotz Einhaltung der o. g. Empfehlungen in meinem Bestand weiterhin Verletzungen auftreten, die auf Federpicken bzw. Beschädi-

gungspicken zurückzuführen sind. Diese werden z. B. in der Stallkarte dokumentiert. Bei Totfunden oder gemerzten Tieren wird die 

Verlustursache dokumentiert entsprechend § 4 Abs. 2 Satz 1 TierSchNutztV und Nummer 1.2.3 des RdErl. Tierschutz; Mindestanforde-

rungen an die Haltung von Puten1).  

 

Damit sind in meiner Tierhaltung die Voraussetzungen für eine glaubhafte Darlegung der Unerlässlichkeit des Schnabelkürzens bei Geflü-

gel gegeben. 

Mir ist bekannt, dass bei Nichteinhaltung der Voraussetzungen ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die zuständige Behörde eingelei-

tet werden können. 

 

 

_________________________            _______________________________________________ 

(Ort, Datum)                                                  (Unterschrift der Tierhalterin oder des Tierhalters) 

                                            
1) RdErl. d. ML v. 23. 11. 2021 (Nds. MBl. S. 1782). 
 
2) Zweite Bekanntmachung der deutschen Übersetzung von Empfehlungen des Ständigen Ausschusses des Europäischen Übereinkommens zum 

Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen (ETÜ), der Empfehlung in Bezug auf Puten (Meleagris gallopavo ssp.), angenommen vom 
Ständigen Ausschuss am 21. 6. 2001, des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft vom 22. 2. 2002 (Banz AT 
14.03.2002). 

Anlage 2
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Tierschutz;
Mindestanforderungen an die Haltung

männlicher Legehybride, sog. „Bruderhähne“

RdErl. d. ML v. 25. 11. 2021 
— 204.1-42503/2-1111 (E) —

— VORIS 78530 —

Bezug: RdErl. v. 21. 3. 2018 (Nds. MBl. S. 198)
— VORIS 78530 —

Bis zum Inkrafttreten von Mindestanforderungen für die Hal-
tung männlicher Legehybriden in der TierSchNutztV wird
Folgendes geregelt:

1. Allgemeines
Infolge des durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des

Tierschutzgesetzes — Verbot des Kükentötens vom 18. 6. 2021
(BGBl. I S. 1828) eingefügten § 4 c Tierschutzgesetz (im Fol-
genden: TierSchG) vom 18. 5. 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), zu-
letzt geändert durch Artikel 105 des Gesetzes vom 10. 8. 2021
(BGBl. I S. 3436), ist es verboten, Küken von Haushühnern der
Art Gallus gallus zu töten. Die Norm tritt am 1. 1. 2022 in Kraft.
In diesem Zusammenhang gewinnt auch die Haltung männli-
cher Legehybride (sog. „Bruderhähne“) zunehmend an Bedeu-
tung.

Männliche Legehybride sind zum Zweck der Fleischerzeu-
gung gehaltene Tiere der Art Gallus gallus gemäß § 2 Nr. 9
TierSchNutztV und unterliegen damit — bis zur Anpassung
der Verordnung — den dort in Abschnitt 4 genannten Anfor-
derungen.

Vom Verhalten her stellen die männlichen Legehybride ver-
gleichbare Anforderungen an die Haltung wie die weiblichen
Tiere (Junghennen). Im Vergleich zu Tieren aus der Produk-
tionsrichtung „Fleisch“ (Masthybriden) sind männliche Lege-
hybriden temperamentvoller und agiler, zeigen mit fortschrei-
tendem Alter zunehmend agonistisches Verhalten und sind an-
fälliger gegenüber einer Entwicklung von Verhaltensstörungen.

2. Verhaltensgerechte Unterbringung
2.1 Zur Sicherstellung einer verhaltensgerechten Unterbrin-
gung der männlichen Legehybriden i. S. des § 2 Nr. 1 TierSchG
wird in Ergänzung zu dem Bezugserlass für die Haltung
männlicher Legehybride festgelegt, dass: 
2.1.1 alle männlichen Legehybriden die Möglichkeit haben

müssen, zum Ruhen erhöhte Sitzstangen oder erhöhte
Ebenen zu nutzen; 

2.1.2 die Sitzstangen spätestens ab dem 21. Lebenstag einen
solchen Abstand zueinander und zu den Wänden der
Haltungseinrichtung aufweisen müssen, dass auf ihnen
ein ungestörtes, gleichzeitiges Ruhen aller männlichen
Legehybriden möglich ist; dazu müssen mindestens 10 cm
Sitzstange oder mindestens 400 cm² erhöhte Ebene je
männlichem Legehybriden vorhanden sein; Kombina-
tionen aus beiden sind möglich. Sind Sitzstangen auf
erhöhten Ebenen angebracht, können zusätzlich zu
diesen nur die Flächen der erhöhten Ebene als Ruhe-
platz angerechnet werden, auf denen die Sitzstangen so
angebracht sind, dass die Tiere 
a) die Sitzstange ungehindert unterqueren können oder
b) auf der erhöhten Ebene ungestört ruhen können bei

gleichzeitig auf der Sitzstange ruhenden Tieren; 
2.1.3 die Sitzstangen einen Abstand von mindestens 17 cm

zur Wand und einen waagerechten Achsenabstand von
mindestens 25 cm zur nächsten Sitzstange aufweisen
müssen, soweit sie sich auf gleicher Höhe befinden.
Der Freiraum oberhalb von Sitzstangen oder erhöhten
Ebenen, die von den Tieren nur durch Anfliegen er-
reicht werden können, muss mindestens 40 cm und bei
denen, die durch Klettern erreicht werden können,
mindestens 20 cm betragen; 

2.1.4 allen männlichen Legehybriden jederzeit spätestens ab
dem dritten Lebenstag zusätzlich zur Einstreu geeignetes

manipulier- und veränderbares Material zur Beschäfti-
gung zur Verfügung stehen muss. Bei Haltungseinrich-
tungen, in denen Kükenpapier zur Abdeckung der Roste
eingesetzt wird, ist Beschäftigungsmaterial zusätzlich
anzubieten. Anregungen können der Nummer 1.8 der
niedersächsischen Empfehlungen zur Verhinderung von
Federpicken und Kannibalismus bei Jung- und Legehen-
nen (1. Auflage 2017) des ML, einsehbar unter dem Link:
https://www.ml.niedersachsen.de/download/118043/
Empfehlungen_zur_Vermeidung_von_Federpicken_
und_Kannibalismus_bei_Jung-_und_Legehennen_
neu_2017.pdf entnommen werden; 

2.1.5 durch das Einstreumanagement sichergestellt ist, dass
die Einstreu immer trocken und locker bleibt, damit die
Anforderungen des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 TierSchNutztV
eingehalten werden können, da die männlichen Lege-
hybriden deutlich länger gehalten werden als die Mast-
hybriden; 

2.1.6 für männliche Legehybride in Volierenhaltungen ein
Drittel der von den Tieren begehbaren, d. h. nutzbaren
Stallgrundfläche Einstreufläche sein muss. Ein Bereich
der Einstreu kann nur zur nutzbaren Fläche gerechnet
werden, wenn er den männlichen Legehybriden spätes-
tens ab dem 21. Lebenstag täglich während der gesam-
ten Hellphase uneingeschränkt zur Verfügung steht.
Dabei muss die ggf. unterhalb von Haltungseinrichtungen
vorhandene Einstreufläche spätestens ab dem 35. Le-
benstag uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

2.2 Sogenannte „Junghennenaufzuchtställe“ sind auch für
die Haltung der männlichen Legehybriden geeignet. Ob ggf.
eine Anpassung der Baugenehmigung erforderlich ist, ist mit
der zuständigen Baugenehmigungsbehörde zu klären. 

3. Besatzdichte
3.1 Im Vergleich zu den Masthybriden wachsen die männli-
chen Legehybriden langsamer und erreichen ihr Ausstallge-
wicht von ca. 1 300—1 500 g erst nach ca. 10—15 Wochen.
Nach 28 Tagen, wenn die Masthybriden bereits ihr Endge-
wicht von 1 500 g erreicht haben, wiegen die männlichen Le-
gehybriden — je nach Rasse — erst ca. 400 g. Unter Berück-
sichtigung der nach § 19 Abs. 4 TierSchNutztV erlaubten Be-
satzdichte von 35 kg/m² nutzbare Fläche ergäbe sich eine Tier-
zahl von 87,5 Tiere je Quadratmeter. Dieses wird für unver-
einbar gehalten mit einer verhaltensgerechten Unterbringung
gemäß § 2 Nr. 1 TierSchG, zumal die männlichen Legehybri-
den zur Ausprägung von Verhaltensstörungen wie schwer-
wiegendem Federpicken und Beschädigungspicken — bis hin
zum Kannibalismus — neigen. 
3.2 Daher werden — in Anlehnung an die Haltung von
Junghennen — folgende Tierzahlen empfohlen:

3.3 In Haltungseinrichtungen, in denen sich die nutzbare
Fläche auf mehreren Ebenen befindet, dürfen je Quadratmeter
von den Tieren nutzbare Stallgrundfläche ab dem 21. Lebens-
tag nicht mehr als 36 männliche Legehybriden gehalten wer-
den. 

Alter der Tiere Maximale Tierzahl je Quadrat-
meter nutzbare Fläche 

Einstallung (in einer Etage)
bis 10. Lebenstag

100 (entspricht 100 cm² 
je männlichem Legehybrid)

11. bis 20. Lebenstag 50 (entspricht 200 cm² 
je männlichem Legehybrid)

ab 21. Lebenstag 
bis zur Ausstallung

18 (entspricht 555 cm² 
je männlichem Legehybrid)
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3.4 Eine Unterteilung in Gruppen in Anlehnung an § 13 a
Abs. 2 Satz 5 TierSchNutztV wird dringend empfohlen.

4. Sachkunde
Die Haltung männlicher Legehybriden erfordert eine beson-

dere Sachkunde, um eine verhaltensgerechte Unterbringung
i. S. des § 2 Nr. 1 TierSchG sicherzustellen und das Auftreten
von Verhaltensstörungen im Ansatz zu erkennen und diesem
gegenzusteuern. Die Aufzucht männlicher Legehybride ist bis-
her in § 17 TierSchNutztV nicht erfasst. Stellt die zuständige
Behörde Mängel in der Tierhaltung fest, die auf eine fehlende
Sachkunde schließen lassen, kann sie gemäß § 16 a Abs. 1
Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 Tierschutzgesetz eine entsprechende
Nachschulung veranlassen. Die LWK und die Hochschule Os-
nabrück bereiten derzeit entsprechende Kurse und die Erwei-
terung des Sachkundelehrgangs für Masthühnerhalter vor.

5. Inaugenscheinnahme 
Beim Stalldurchgang gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 TierSchNutztV

ist auch darauf zu achten, ob sich möglicherweise fehlgesexte

Hennen unter den Bruderhähnen befinden, die sich überwie-
gend an den höchsten Stellen im Stall oder in den dunkelsten
Ecken aufhalten, um dem Federpicken durch die Hähne zu
entkommen. Diese Tiere sind, sobald sie sich identifizieren
lassen, aus Tierschutzgründen aus dem Stall zu entfernen und
separat unterzubringen.

6. Schlussbestimmungen

Dieser RdErl. tritt am 9. 12. 2021 in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2026 außer Kraft.

An
die Landkreise, kreisfreien Städte, Region Hannover,
den Zweckverband Veterinäramt JadeWeser
Nachrichtlich:
An
das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1822

K. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung der Informations- und Bildungsarbeit 

in den niedersächsischen Nationalparken
und Biosphärenreservaten einschließlich des UNESCO- 
Weltnaturerbegebietes Wattenmeer in Niedersachsen

(Richtlinie „Informationseinrichtungen 
der niedersächsischen Großschutzgebiete“)

RdErl. d. MU v. 25. 11. 2021 — N1-04011/05/100 —

— VORIS 28100 —

Bezug: RdErl. v. 26. 10. 2017 (Nds. MBl. S. 1451)
— VORIS 28100 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 8. 12. 2021 wie folgt
geändert:
In Nummer 8 wird das Datum „31. 12. 2021“ durch das Datum
„31. 12. 2022“ ersetzt.

An die
Biosphärenreservatsverwaltung „Niedersächsische Elbtalaue“
Nationalparkverwaltung „Harz“
Nationalparkverwaltung „Niedersächsisches Wattenmeer“
Nachrichtlich:
An die
Träger von Informationseinrichtungen im Nationalpark „Harz (Nieder-
sachsen)“, im Nationalpark „Niedersächsisches Wattenmeer“ und im
Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1823

Richtlinie über die Gewährung
von Billigkeitsleistungen und Zuwendungen

zur Minderung oder Vermeidung von durch den Wolf
verursachten wirtschaftlichen Belastungen in Niedersachsen

(Richtlinie Wolf)

RdErl. d. MU v. 8. 12. 2021 — 28-22202/05/10 —

— VORIS 28100 —

Bezug: RdErl. v. 15. 5. 2017 (Nds. MBl. S. 1067), zuletzt geändert durch
RdErl. v. 5. 12. 2019 (Nds. MBl. S. 1842)
— VORIS 28100 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 9. 12. 2021 wie folgt
geändert:
In Nummer IV wird das Datum „31. 12. 2021“ durch das Datum
„31. 12. 2022“ ersetzt.

An
den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz
die Landwirtschaftskammer Niedersachsen
die Landesjägerschaft Niedersachsen e. V.
Nachrichtlich:
An die
unteren Naturschutzbehörden
Biosphärenreservatsverwaltung „Niedersächsische Elbtalaue“
Nationalparkverwaltung „Harz“
Nationalparkverwaltung „Niedersächsisches Wattenmeer“

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1823
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Neuaufstellung 
des Niedersächsischen Landschaftsprogramms;

Bekanntgabe der Entscheidung über die Annahme 
entsprechend § 44 UVPG i. V. m. § 2 Abs. 2 NUVPG

Bek. d. MU v. 8. 12. 2021 — N1-22402/00-0021 —

Im Rahmen der Neuaufstellung des Niedersächsischen Land-
schaftsprogramms wurde eine Strategische Umweltprüfung (SUP)
durchgeführt. § 44 Abs. 1 UVPG in der Fassung vom 18. 3.
2021 (BGBl. I S. 540), geändert durch Artikel 14 des Gesetzes
vom 10. 9. 2021 (BGBl. I S. 4147), schreibt vor, dass die An-
nahme eines Plans oder Programms, welches einer Strategi-
schen Umweltprüfung unterzogen wurde, öffentlich bekannt
zu machen ist.

Nach Abwägung und Einarbeitung aller Stellungnahmen, die
im Beteiligungsverfahren gemäß §§ 41 und 42 UVPG i. V. m.
§ 2 Abs. 2 NUVPG eingegangen sind, wurde die Neuaufstel-
lung des Niedersächsischen Landschaftsprogramms fertigge-
stellt und somit angenommen.

Den Anforderungen des § 44 Abs. 2 UVPG entsprechend
können in der Zeit vom 13. 12. 2021 bis 21. 1. 2022 im
Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und
Klimaschutz, Archivstraße 2, Pförtnerloge, 30169 Hannover,
während der regelmäßigen Dienstzeiten,
montags bis donnerstags in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr,
freitags und an Tagen vor Feiertagen 
in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr,
sowie im Internet unter der Internetadresse 
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/
natur_amp_landschaft/landschaftsplanung/
landschaftsprogramm-147308.html folgende Informationen ein-
gesehen werden:
— die Neuaufstellung des Niedersächsischen Landschaftspro-

gramms,
— der Umweltbericht, einschließlich einer nicht-technischen

Zusammenfassung,
— eine zusammenfassende Erklärung, wie Umwelterwägun-

gen in das Programm einbezogen wurden, wie der Um-
weltbericht sowie die Stellungnahmen und Äußerungen
zum Umweltbericht berücksichtigt wurden und aus wel-
chen Gründen das Programm nach Abwägung mit den ge-
prüften Alternativen gewählt wurde sowie

— eine Aufstellung der Überwachungsmaßnahmen, um früh-
zeitig unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen der
Programmumsetzung zu ermitteln und geeignete Abhilfe-
maßnahmen ergreifen zu können.

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1824

Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig

Anerkennung der 
„Stiftung Löwenbrücke Braunschweig“

Bek. d. ArL Braunschweig v. 25. 11. 2021 
— 2.11741/40-357 —

Mit Schreiben vom 25. 11. 2021 hat das ArL Braunschweig
als zuständige Stiftungsbehörde nach § 3 NStiftG aufgrund
des Stiftungsgeschäftes vom 23. 11. 2021 und der diesem bei-
gefügten Stiftungssatzung die „Stiftung Löwenbrücke Braun-
schweig“ mit Sitz in Braunschweig gemäß § 80 BGB als
rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung des öffentlichen Ge-
sundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie
die Förderung von Wissenschaft und Forschung nach näherer
Maßgabe der Stiftungssatzung.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
Stiftung Löwenbrücke Braunschweig
Sack 17
38100 Braunschweig.

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1824

Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg

Anerkennung der 
„Joachim Behrens Familienstiftung“

Bek. d. ArL Lüneburg v. 26. 11. 2021 
— ArL LG.07-11741/561 —

Mit Schreiben vom 26. 11. 2021 hat das ArL Lüneburg als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG aufgrund des
Stiftungsgeschäfts vom 15. 11. 2021 und der diesem beigefüg-
ten Stiftungssatzung die „Joachim Behrens Familienstiftung“
mit Sitz in Rotenburg (Wümme) gemäß § 80 BGB als rechts-
fähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Sicherung und Stärkung der Beh-
rens Holding und der mit ihr verbundenen Unternehmen ein-
schließlich der Bildung der dafür erforderlichen Reserven im
Interesse der Familie des Stifters sowie der Mitarbeiter der
Behrens Holding und der mit ihr verbundenen Unternehmen
sowie die dauerhafte finanzielle Unterstützung der Familie des
Stifters.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
Joachim Behrens Familienstiftung
Bremer Straße 17
27356 Rotenburg (Wümme).

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1824

Anerkennung der „Volker-Krause-Stiftung“

Bek. d. ArL Lüneburg v. 1. 12. 2021 
— ArL LG.07-11741/562 —

Mit Schreiben vom 1. 12. 2021 hat das ArL Lüneburg als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG aufgrund des
Stiftungsgeschäfts vom 9. 11. 2021 und der diesem beigefüg-
ten Stiftungssatzung die „Volker-Krause-Stiftung“ mit Sitz in
Bohlsen gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Stifterfamilie, die
zukunftsorientierte Verwaltung und/oder Weiterentwicklung
der Bohlsener Mühle GmbH & Co. KG entsprechend dem durch
den Stifter definierten unternehmerischen Leitbild der Bohl-
sener Mühle und die finanzielle Unterstützung von aktiven
und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bohl-
sener Mühle und deren Familien in Fällen wirtschaftlicher
Not oder Bedürftigkeit, soweit eine Unterstützung durch die
Bohlsener Mühle nicht in Betracht kommt.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
Volker-Krause-Stiftung
Mühlenstraße 1
29581 Gerdau.

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1824
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Niedersächsische Landesmedienanstalt

Satzung zur Regulierung von Medienintermediären
gemäß § 96 Medienstaatsvertrag*)

(MI-Satzung)

Bek. d. NLM v. 29. 11. 2021 — 10/2021 —

Die Versammlung der NLM hat am 29. 11. 2021 die in der
Anlage abgedruckte Satzung beschlossen.

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1825

Anlage

Satzung zur Regulierung von Medienintermediären
gemäß § 96 Medienstaatsvertrag*)

(MI-Satzung)

vom 29. 11. 2021

Aufgrund von § 96 Satz 1 Medienstaatsvertrag (MStV) vom
14. bis 28. April 2020 (Nds. GVBl. 2020, S. 289) erlässt die
Niedersächsische Landesmedienanstalt übereinstimmend mit
den übrigen Landesmedienanstalten folgende Satzung:

1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zweck und Zielsetzung

(1) Diese Satzung regelt gemäß § 96 MStV Einzelheiten zur in-
haltlichen und verfahrensmäßigen Konkretisierung der ge-
setzlichen Vorschriften zur Regulierung von Medieninter-
mediären und Anbietern von Medienintermediären (§§ 91
bis 95 MStV).

(2) Diese Satzung dient der Sicherung der Meinungsvielfalt
(Angebots- und Anbietervielfalt).

(3) Die Orientierungsfunktion von Medienintermediären für
die jeweiligen Nutzerkreise ist bei Anwendung dieser Sat-
zung zu berücksichtigen.

§ 2
Anwendungsbereich

(1) 1Der Anwendungsbereich der Satzung umfasst Medienin-
termediäre, integrierte Medienintermediäre und deren An-
bieter. 2Der Begriff integrierter Medienintermediär gemäß
§ 91 Abs. 1 MStV umfasst jede Einbindung einer intermediä-
ren Funktion in die Angebote Dritter, die es den Nutzern der
Drittangebote ermöglicht, die intermediäre Funktion zu
verwenden.

(2) Die Nutzerzahl gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 MStV ist die Sum-
me der monatlichen Unique User. 

(3) Beruft sich der Anbieter eines Medienintermediärs auf die
Regelung in § 91 Abs. 2 Nr. 1 MStV, hat er auf Aufforde-
rung der zuständigen Landesmedienanstalt die Nutzerzahl
innerhalb eines Monats darzulegen und glaubhaft zu ma-
chen sowie die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen und
Informationen vorzulegen.

(4) Wird die intermediäre Funktion noch nicht oder seit weni-
ger als sechs Monaten angeboten, hat der Anbieter des Me-
dienintermediärs auf Aufforderung der zuständigen Lan-
desmedienanstalt eine Prognose über die Entwicklung der
Nutzerzahlen im Sinne von § 91 Abs. 2 Nr. 1 MStV vorzu-
nehmen und glaubhaft zu machen sowie die zur Prüfung
erforderlichen Unterlagen und Informationen vorzulegen.

§ 3
Zustellungsbevollmächtigter

(1) Zustellungsbevollmächtigter kann eine natürliche oder ju-
ristische Person sein.

(2) 1Natürliche Personen müssen ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt, juristische Personen den Sitz der
Hauptniederlassung in der Bundesrepublik Deutschland
haben. 2Eine ladungsfähige Anschrift ist anzugeben.

*) Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241
vom 17. September 2015, S. 1)

(3) Die Anforderungen gemäß § 92 Satz 1 2. Hs. MStV sind in
der Regel erfüllt, wenn der Zustellungsbevollmächtigte im
Rahmen der nach § 5 Abs. 1 TMG und § 18 Abs. 1 MStV
erforderlichen Informationen benannt wird.

2. Abschnitt: Transparenz

§ 4
Zweck und Zielsetzung

1Die Bestimmungen dieses Abschnitts sollen sicherstellen,
dass für Nutzer von Medienintermediären eine angemessene
Transparenz hinsichtlich der in § 93 Abs. 1 MStV und § 6 auf-
geführten Informationen (transparent zu machende Informa-
tionen) geschaffen wird. 2Hierdurch soll insbesondere eine
informierte Nutzung des Medienintermediäres in Bezug auf
Aggregation, Selektion und Präsentation von journalistisch-
redaktionellen Inhalten ermöglicht werden. 3Sie adressieren
ferner auch die Anbieter von journalistisch-redaktionellen In-
halten.

§ 5
Formelle Anforderungen

(1) Informationen nach § 93 Abs. 1 MStV, Änderungen nach
§ 93 Abs. 3 MStV und Informationen nach § 6 sind in
deutscher Sprache transparent zu machen.

(2) 1Transparent zu machende Informationen sind leicht wahr-
nehmbar im Sinne von § 93 MStV, wenn sie unter Beach-
tung der für den Medienintermediär typischen Benut-
zungssituation für einen durchschnittlichen Nutzer gut
wahrnehmbar platziert sind. 2Dies ist in der Regel der Fall,
wenn sich die transparent zu machenden Informationen
vom übrigen Inhalt offensichtlich abheben und sie sich in
unmittelbaren Zusammenhang zu für die Nutzung des
Medienintermediärs wesentlichen Eingabe- oder Navigati-
onsmöglichkeiten befinden. 3Bei Verwendung eines Web-
links, der auf die transparent zu machenden Informatio-
nen verweist, gelten die vorstehenden Anforderungen ent-
sprechend. 

(3) 1Transparent zu machende Informationen sind unmittel-
bar erreichbar im Sinne von § 93 MStV, wenn sie ohne we-
sentliche Zwischenschritte für den Nutzer wahrnehmbar
sind. 2Dies ist insbesondere nicht der Fall, wenn die Infor-
mation mit mehr als zwei Weblinks erreichbar sind und/
oder der Abruf der Informationen von einer vorherigen Re-
gistrierung oder einem Log-In abhängig gemacht wird.

(4) Transparent zu machende Informationen sind ständig ver-
fügbar im Sinne von § 93 MStV, wenn der Nutzer jederzeit
auf sie zugreifen kann. 

(5) Transparent zu machende Informationen sind in verständ-
licher Sprache im Sinne von § 93 MStV zur Verfügung ge-
stellt, wenn sie dem durchschnittlichen Nutzer das zur
informierten Nutzung des Medienintermediärs erforderli-
che Grundverständnis der in § 93 Abs. 1 MStV genannten
Umstände vermitteln können.

(6) Erfolgt die Nutzung des Medienintermediärs überwiegend
sprachgesteuert, sollen die transparent zu machenden In-
formationen auf Anforderung des Nutzers auch akustisch
wiedergegeben werden, wobei ein akustischer Hinweis, wo
die transparent zu machenden Informationen vorgehalten
werden, genügt.

§ 6
Informationspflichten

(1) 1Der Anbieter eines Medienintermediärs ist verpflichtet,
Kriterien die über den Zugang eines Inhalts zu einem Me-
dienintermediär und über den Verbleib entscheiden,
transparent zu machen (§ 93 Abs. 1 Nr. 1 MStV). 2Hierzu
hat der Anbieter eines Medienintermediärs insbesondere
folgende Informationen bereitzuhalten:
1. eine Beschreibung der technischen, wirtschaftlichen,

anbieterbezogenen, nutzerbezogenen und inhaltlichen
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Voraussetzungen, die darüber bestimmen, ob ein In-
halt über einen Medienintermediär wahrnehmbar ge-
macht wird,

2. für den Fall, dass bestimmte Inhalte beim Zugang zum
und beim Verbleib im Medienintermediär, insbesonde-
re auch durch den Einsatz automatischer Systeme, ge-
filtert oder in der Wahrnehmbarkeit zurück- oder hoch-
gestuft werden, ist anzugeben, welche Kategorie von
Inhalten dies betrifft und zur Verfolgung welcher Ziele
die Filterung oder Einstufung erfolgt und

3. Informationen dazu, ob und wenn ja wie Zugang und
Verbleib von Inhalten im Medienintermediär durch
Entgeltzahlungen oder sonstige unmittelbare oder mit-
telbare geldwerten Leistungen beeinflusst werden oder
werden können.

(2) 1Der Anbieter eines Medienintermediärs ist nach § 93 Abs. 1
Nr. 2 MStV verpflichtet, die zentralen Kriterien einer Ag-
gregation, Selektion und Präsentation von Inhalten und
ihre Gewichtung einschließlich Informationen zur Funkti-
onsweise der eingesetzten Algorithmen transparent zu ma-
chen. 2Hierzu hat der Anbieter eines Medienintermediärs
insbesondere folgende Informationen bereitzuhalten:
1. eine Beschreibung der vom Anbieter des Medieninter-

mediärs verwendeten zentralen Kriterien für Aggrega-
tion, Selektion und Präsentation,

2. eine Beschreibung der relativen Gewichtung der zen-
tralen Kriterien im Verhältnis zueinander und im Ver-
hältnis zu nicht-zentralen Kriterien, ohne dass letztere
transparent zu machen sind,

3. eine Beschreibung der Optimierungsziele die mit den
zentralen Kriterien verfolgt werden,

4. Informationen dazu, ob und wenn ja wie die Auffind-
barkeit von Inhalten im Medienintermediär durch Ent-
geltzahlungen oder sonstige unmittelbare oder mittel-
bare entgeltwerte Gegenleistungen beeinflusst werden
oder werden können,

5. eine Beschreibung der grundsätzlichen Prozesseschrit-
te, die der Aggregation, Selektion und Präsentation von
Inhalten zu Grunde liegen, samt Angaben dazu, welche
personenbezogenen und sonstigen Daten bei Aggrega-
tion, Selektion und Präsentation einbezogen werden,

6. Informationen zur Art und Weise sowie Ausmaß einge-
setzter Personalisierung und dazu, ob und wenn ja wie
eine Relevanzbewertung von Inhalten für den jeweili-
gen Nutzer vorgenommen wird,

7. Informationen darüber, ob und wenn ja in welcher Art
und Weise das Nutzerverhalten im Medienintermediär
Einfluss auf die Aggregation, Selektion und Präsentati-
on von Inhalten haben kann, samt Hinweisen darauf,
welche Einflussmöglichkeiten dem Nutzer durch Ein-
stellungen und Teilfunktionen zur Verfügung stehen
und

8. Informationen darüber, ob und wenn ja wie der Anbie-
ter eines Medienintermediärs eigene Inhalte, Inhalte ei-
nes verbundenen Unternehmens (§ 15 AktG) oder In-
halte von Kooperationspartnern bei Aggregation, Selek-
tion und/oder Präsentation besonders behandelt.

(3) 1Wesentliche Änderungen der nach § 93 Abs. 1 MStV
transparent zu machenden Kriterien sind unverzüglich
wahrnehmbar zu machen. 2Der Anbieter eines Medienin-
termediärs soll hierzu eine Übersicht bereithalten, aus der
die im Zeitverlauf durchgeführten wesentlichen Änderun-
gen ersichtlich werden. 3Alle sonstigen Änderungen der
nach § 93 Abs. 1 MStV transparent zu machenden Kriteri-
en sind spätestens alle vier Monate ab Inkrafttreten dieser
Satzung offenzulegen. § 5 findet entsprechende Anwendung.

3. Abschnitt: Diskriminierungsfreiheit

§ 7
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Verpflichtung eines Medienintermediärs gemäß § 94
Abs. 1 MStV umfasst auch abgrenzbare Teile und Beiträge
eines journalistisch-redaktionellen Angebotes.

(2) 1Bei der Feststellung eines besonders hohen Einflusses im
Sinne des § 94 Abs. 1 MStV ist der Einfluss des Medienin-
termediärs auf die Wahrnehmbarkeit von journalistisch-
redaktionellen Inhalten im Rahmen des Meinungsbildungs-
prozesses maßgeblich. 2Bei der Beurteilung kann insbeson-
dere berücksichtigt werden,

1. die Stellung des Medienintermediärs in den jeweils re-
levanten Märkten;

2. eine Gesamtschau der Nutzung, etwa anhand der zur
Verfügung stehenden Nutzungsreichweiten, Nutzer-
zahlen, Verweildauer und Aktivität der Nutzer oder
Anzahl der Views je Nutzer. 

§ 8
Systematische Abweichung 

nach § 94 Abs. 2 1. Alt. MStV
(1) Maßgeblich für die Beurteilung, ob ein Verstoß gegen § 94

Abs. 2 1. Alt MStV vorliegt sind
1. die Kriterien und die Angaben zur Gewichtung der Kri-

terien, die der Anbieter des Medienintermediärs zur
Erfüllung seiner Verpflichtung nach § 93 Abs. 1 MStV
veröffentlicht oder

2. die Kriterien und die Angaben zur Gewichtung der Kri-
terien, die der Anbieter des Medienintermediärs zur
Erfüllung der Verpflichtung nach § 93 Abs. 1 MStV
veröffentlichen müsste.

(2) Eine Abweichung im Sinne von § 94 Abs. 2 1. Alt MStV
liegt insbesondere vor, wenn der Anbieter eines Medienin-
termediärs 
1. nicht die veröffentlichten oder andere als die nach § 93

Abs. 1 Nr. 1 und 2 MStV zu veröffentlichenden Krite-
rien anwendet oder

2. von der veröffentlichten Gewichtung der zentralen Kri-
terien einer Aggregation, Selektion und Präsentation
von Inhalten abweicht.

(3) 1Die Feststellung, ob eine Abweichung im Sinne von § 94
Abs. 2 1. Alt. MStV systematisch erfolgt, ist anhand einer
Gesamtschau aller Umstände vorzunehmen. 2Insbeson-
dere Dauer, Regelmäßigkeit, Wiederholung und Planmä-
ßigkeit der Abweichung sind hierbei einzubeziehen.

(4) Eine Abweichung ist gerechtfertigt, wenn diese mit einem
sachlich gerechtfertigten Grund erfolgt. Gründe können
insbesondere sein
1. gesetzliche Verbote oder gesetzliche Verpflichtungen;
2. technische Gegebenheiten bei der Darstellung beim

Nutzer;
3. Erfordernisse zum Schutz der Integrität des Dienstes.

(5) Ob ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt, beurteilt
sich nach einer Abwägung der Interessen der Beteiligten
unter Berücksichtigung der auf die Sicherung der Mei-
nungsvielfalt gerichteten Zielsetzung des MStV.  

§ 9
Unbillige Behinderung nach § 94 Abs. 2 2. Alt MStV

(1) Eine Behinderung im Sinne des § 94 Abs. 2 2. Alt. MStV
ist die unmittelbare oder mittelbare Beeinträchtigung des
Zugangs oder der Auffindbarkeit eines journalistisch-re-
daktionellen Angebotes.

(2) § 8 Abs. 1 gilt entsprechend.
(3) 1Die Feststellung, ob eine Behinderung im Sinne von § 94

Abs. 2 2. Alt. MStV systematisch erfolgt, ist anhand einer
Gesamtschau aller Umstände vorzunehmen. 2Insbeson-
dere Dauer, Regelmäßigkeit, Wiederholung und Planmä-
ßigkeit der Behinderung sind hierbei einzubeziehen.

(4) 1Die Unbilligkeit einer Behinderung beurteilt sich nach ei-
ner Abwägung der Interessen der Beteiligten unter Berück-
sichtigung der auf die Sicherung der Meinungsvielfalt
gerichteten Zielsetzung des MStV. 2Die Unbilligkeit einer
Behinderung kann sich aus einzelnen Kriterien oder aus
dem kumulativen Zusammenwirken mehrerer Kriterien
ergeben.  

4. Abschnitt: Verfahren und Ermittlung

§ 10
Zuständigkeit der ZAK

(1) Für die im Rahmen dieser Satzung zu erfüllenden Aufga-
ben dient die Kommission für Zulassung und Aufsicht
(ZAK) der zuständigen Landesmedienanstalt als Organ
(§ 104 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 105 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 MStV
in Verbindung mit der Geschäfts- und Verfahrensordnung
der ZAK — GVO ZAK).

(2) 1Die zuständige Landesmedienanstalt leitet Beschwerden
nach § 11 unverzüglich über die Gemeinsame Geschäfts-
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stelle an die ZAK weiter und informiert sie über Prüfungen
von Amts wegen. 2Die ZAK führt die Verfahren bis zur
Entscheidungsreife.

§ 11
Verfahren Diskriminierungsverbot

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt prüft durch die ZAK
auf Grundlage einer Beschwerde oder in offensichtlichen
Fällen von Amts wegen, ob der Anbieter eines Medienin-
termediärs die Bestimmungen des § 94 Abs. 1 und 2 MStV
oder der §§ 8 und 9 verletzt.

(2) Beschwerdeberechtigt im Sinne von § 94 Abs. 3 Satz 1 MStV
sind 
1. Anbieter journalistisch-redaktioneller Inhalte und 
2. Anbieter von Medienplattformen und Benutzeroberflä-

chen, soweit sie die Diskriminierung der von ihnen an-
gebotenen Bündel journalistisch-redaktioneller Inhalte
rügen.

(3) 1Der Beschwerdeführer hat seine Beschwerde zu begrün-
den. Hierzu sollen geeignete Nachweise vorlegt werden,
aus denen sich hinreichende Anhaltspunkte für die be-
hauptete Diskriminierung seiner journalistisch-redaktionel-
len Inhalte im Sinne von § 94 Abs. 2 MStV oder der §§ 8
und 9 ergeben. 2Insbesondere können vorgelegt werden
1. Auswertungen der Auffindbarkeit eigener journali-

stisch-redaktioneller Inhalte im Medienintermediär
und

2. geeignete Studien.
3Daneben soll der Beschwerdeführer nach Möglichkeit ge-
eignete Nachweise vorlegen, aus denen sich hinreichende
Anhaltspunkte für den besonders hohen Einfluss des Me-
dienintermediärs auf die Wahrnehmbarkeit von journalis-
tisch-redaktionellen Inhalten im Sinne von § 94 Abs. 1
MStV ergeben. 

(4) Ein offensichtlicher Fall gemäß § 94 Abs. 3 Satz 2 MStV
und Abs. 1 liegt vor, wenn der dem Verstoß gegen das Dis-
kriminierungsverbot zu Grunde liegende Sachverhalt für
Dritte klar erkennbar ist. 

§ 12
Nachbesserung

1Stellt die zuständige Landesmedienanstalt durch die ZAK
fest, dass der Anbieter eines Medienintermediärs die §§ 92 bis
94 MStV oder Vorschriften dieser Satzung verletzt, hat der
Anbieter des Medienintermediärs den Medienintermediär un-
verzüglich nachzubessern. 2Der Anbieter des Medieninterme-
diärs ist verpflichtet, die Nachbesserung gegenüber der zu-
ständigen Landesmedienanstalt in geeigneter und nachvoll-
ziehbarer Weise nachzuweisen.

§ 13
Auskunft und Vorlage von Unterlagen

(1) 1Zur Überprüfung eines möglichen Verstoßes ist der An-
bieter eines Medienintermediärs verpflichtet, alle erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen, Informationen bereitzustel-
len und Unterlagen vorzulegen. 2Die zuständige Landes-
medienanstalt kann insbesondere
1. die Vorlage sämtlicher Dokumentationen fordern, die

die Kriterien im Sinne von § 93 Abs. 1 Nr. 1 MStV bzw.
die zentralen Kriterien und deren Gewichtung sowie
die Funktionsweise der eingesetzten Algorithmen im
Sinne von § 93 Abs. 1 Nr. 2 MStV belegen;

2. die mit der Festlegung, technischen Umsetzung und
Änderung der Kriterien im Sinne von § 93 Abs. 1 Nr. 1
MStV bzw. zentralen Kriterien und deren Gewichtung
sowie der eingesetzten Algorithmen im Sinne von § 93
Abs. 1 Nr. 2 MStV befassten Mitarbeiter des Anbieters
des Medienintermediärs als Zeugen vernehmen;

3. eine eidesstattliche Versicherung des Anbieters des
Medienintermediärs zu den nach § 93 Abs. 1 MStV
und § 6 transparent zu machenden Informationen ver-
langen;

4. die Vorlage vertraglicher Vereinbarungen, Zusagen oder
sonstiger Verpflichtungen verlangen, die in sachlichem
Zusammenhang zum Zugang und Verbleib von Inhal-
ten zum Medienintermediär stehen, insbesondere so-
weit sie die Aufnahme, Darstellung und den Verbleib
von journalistisch-redaktionellen Inhalten betreffen.

(2) 1Bei Vorlage von Unterlagen nach Absatz 1 hat der Anbie-
ter des Medienintermediärs diejenigen Teile der Unterla-
gen zu kennzeichnen, die Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nisse enthalten. 2In diesem Fall muss er zusätzlich eine
Fassung vorlegen, die aus seiner Sicht ohne Preisgabe von
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen durch Dritte einge-
sehen werden kann. 3Erfolgt dies nicht, kann die Landes-
medienanstalt von einer Zustimmung zur Einsicht aus-
gehen, es sei denn, ihr sind besondere Umstände bekannt,
die eine solche Vermutung nicht rechtfertigen. 4Hält die
Landesmedienanstalt die Kennzeichnung der Unterlagen
als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse für unberechtigt,
so muss sie vor der Entscheidung über die Gewährung ei-
ner Einsichtnahme durch Dritte dem Anbieter Gelegenheit
zur Stellungnahme geben.

5. Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 14
Evaluierung

Die ZAK überprüft spätestens alle drei Jahre diese Satzung
unter besonderer Berücksichtigung
1. der aus der praktischen Anwendung dieser Satzung ge-

wonnenen Erfahrungen;
2. der technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im

Regulierungsbereich;
3. der Bedeutung einzelner Medienintermediäre für die öffent-

liche Meinungsbildung;
4. der ko-regulativen Entwicklungen wie z. B. branchenweiter

Selbstverpflichtungen;
5. die Entwicklung der Transparenz- und Diskriminierungs-

forschung;
6. der Entwicklung von Forschung und Wissenschaft im Be-

reich der Datenanalyse, der künstlichen Intelligenz und des
maschinellen Lernens.

§ 15
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 2Sind bis
zum 31. Dezember 2021 übereinstimmende Satzungen nicht
von allen Landesmedienanstalten erlassen und veröffentlicht
worden, wird diese Satzung gegenstandslos. 3Der Vorsitzende
der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM)
veröffentlicht im Internetauftritt unter der Dachmarke „die
medienanstalten“, ob alle Landesmedienanstalten innerhalb
der Frist des Satzes 2 übereinstimmende Satzungen erlassen
und veröffentlicht haben.
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Niedersächsischer Landesbetrieb 
für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Verordnung
über die einstweilige Sicherstellung 
des geplanten Naturschutzgebietes 

„Aue der Düte mit Nebengewässern“ 
in den Gemeinden Hilter und Hasbergen, 

den Städten Bad Iburg und Georgsmarienhütte
im Landkreis Osnabrück und in der Stadt Osnabrück

vom 24.11.2021

Aufgrund von §§ 22 Abs. 3, 23, 32 Abs. 2 und 3 BNatSchG
vom 29.7.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18.8.2021 (BGBl. I, 3908), i. V. m. §§ 14 Abs. 8, 16, 32
Abs. 2 NAGBNatSchG vom 19.2.2010 (Nds. GVBl. S. 104), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 11.11.2020 (Nds. GVBl. S. 451)
wird verordnet: 

§ 1
Einstweilige Sicherstellung

(1) Das in § 2 dieser Verordnung näher bezeichnete Gebiet in
den Gemeinden Hilter und Hasbergen, den Städten Bad
Iburg und Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück
und in der Stadt Osnabrück wird als Naturschutzgebiet für
die Dauer von zwei Jahren einstweilig sichergestellt. 

(2) Die Lage des Gebietes ergibt sich aus den mit veröffentlich-
ten Übersichtskarten im Maßstab 1:50.000 (Anlage 1). Die
Grenze des Gebietes ergibt sich aus den mit veröffentlich-
ten maßgeblichen Karten im Maßstab 1:10.000 (Anlage 2).
Sie verläuft auf der dem Gebiet abgewandten Seite der
schwarzen Linie. Gräben und lineare Gehölzstrukturen, die
von der schwarzen Linie berührt werden, sind Bestandteil
des Gebietes. Die Karten sind Bestandteile der Verordnung.
Sie können von jedermann während der Dienststunden beim
Landkreis Osnabrück und der Stadt Osnabrück unentgelt-
lich eingesehen werden. 

(3) Das Gebiet hat eine Größe von ca. 290 ha. 

§ 2
Schutzgegenstand

(1) Das einstweilig sichergestellte Gebiet gehört naturräum-
lich zum Osnabrücker Hügelland. Das Gebiet wird durch den
sog. „Klöcknerstollen“ in zwei Teilgebiete getrennt. Der
Oberlauf und der obere Teil des Mittellaufs der Düte mit
den Nebenbächen Schlochterbach und Breenbach befin-
den sich oberhalb des Klöcknerstollens, der untere Teil des
Mittellaufs und der Unterlauf der Düte mit den Nebenbä-
chen Wilkenbach und Heinkenbach unterhalb des Klöck-
nerstollens.
Die Fließgewässer verlaufen quellabwärts zunächst im Wald
in teilweise naturnaher mäandrierender Ausprägung und
anschließend in weitgehend landwirtschaftlich genutzter
überwiegend offener bis halboffener Landschaft mit Antei-
len an Ackernutzung in z. T. hängiger Lage. Dort sind die
Fließgewässer in Abschnitten technisch überformt. Die
Düte verläuft im flacheren Mittellauf oberhalb des Klöck-
nerstollens, z. T. wiederum naturnah mäandrierend. Sie
berührt vereinzelt Feucht- und Nassgrünland oder Wald-
bereiche, wird aber geprägt durch größere Abschnitte in
überwiegend offener bis halboffener Landschaft mit inten-
siver Grünlandnutzung und Anteilen an Ackerflächen bis
in die Stadt Georgsmarienhütte. 
Im Mittel- und Unterlauf unterhalb des Klöcknerstollens
verläuft die dort ebenfalls abschnittsweise naturnah mäan-
drierende Düte zwischen der Stadt Georgsmarienhütte
und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen auf dem
Stadtgebiet Osnabrücks; ihre Nebengewässer Wilkenbach
und Heinkenbach befinden sich nur mit geringen Anteilen
in einem naturnahen Zustand.
Charakteristisch für die Landschaft im weiteren Auenbe-
reich sind ausgedehnte Grünlandflächen, z. T. mit Feucht-
und Nassgrünland, z. T. ausgedehnte Ackerflächen, Brach-

flächen, naturnahe Teiche und Gehölzstrukturen. In den
Übergangsbereichen der Fließgewässer in der Aue befin-
den sich naturnahe, vereinzelt auch größere Auwälder mit
Übergängen zu Bruch- und Eichen-Hainbuchenwäldern,
feuchte Eichenmisch- und Buchenwälder sowie Nadelwäl-
der. Innerhalb der Wälder befinden sich vereinzelt noch
Altgewässer, Flutrinnen, feuchte Senken und Tümpel.
Im Verlauf der Fließgewässer befinden sich abschnittsweise
Fischteichanlagen, die unterschiedlich intensiv genutzt wer-
den. Der Verlauf der Düte und ihrer Nebengewässer ist in
den Siedlungsbereichen z. T. sehr stark überformt und auf
das Gewässerbett reduziert.

(2) Die einstweilige Sicherstellung als Naturschutzgebiet um-
fasst das Fauna-Flora-Habitat-(FFH-) Gebiet Nr. 334 „Düte
mit Nebengewässern“ (DE 3613-332) gemäß der Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21.5.1992 zur Erhaltung der na-
türlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und
Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch
Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.5.2013 (ABl. EU
Nr. L 158 S. 196) — im Folgenden: FFH-Richtlinie. 

§ 3
Schutzzweck

(1) Die einstweilige Sicherstellung dient dazu, eine Gefähr-
dung des Schutzzweckes der beabsichtigten endgültigen
Unterschutzstellung zu verhindern. 

(2) Allgemeiner Schutzzweck für das Gebiet ist: 
1. Schutz und Erhalt der Düte und ihrer Nebengewässer

einschließlich ihrer Ufer und Gewässerrandstreifen mit
flutender Wasservegetation, Röhrichten, Seggenrie-
dern, Uferhochstaudenfluren und gewässerbegleiten-
den Gehölz- und Waldbeständen, die Bedeutung als
Lebensraum für natürlich vorkommende Tier- und
Pflanzenarten haben,

2. Erhalt der Fließgewässerdynamik,
3. Erhalt und Wiederherstellung typischer Gewässer- und

Habitatstrukturen,
4. Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Durch-

gängigkeit der geschützten Fließgewässer,
5. Erhalt ungenutzter Ufersäume und ihre Wiederher-

stellung zu durchgängigen Gewässerrandstreifen, 
6. Erhalt eines naturnahen Wasserhaushalts mit ggf. peri-

odischen Überflutungen,
7. Abwehr von schädlichen Stoffeinträgen,
8. Schutz und Erhalt artenreicher Grünlandbestände,

insbesondere auf feuchten Niedermoorstandorten, mit
Bedeutung als Lebensraum gefährdeter Pflanzenarten,

9. Schutz und Erhalt naturnaher Wälder der Niederun-
gen mit Erlen-Eschenwäldern, Erlenbruchwäldern und
Eichenmischwäldern sowie Buchenwäldern, die über-
wiegend an den höher gelegenen Talrändern gelegen
sind,

10. die Erhaltung störungsarmer Bereiche. 
(3) Die Fläche der einstweiligen Sicherstellung ist Teil des eu-

ropäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“. Die einst-
weilige Sicherstellung als Naturschutzgebiet trägt dazu bei,
den günstigen Erhaltungszustand der maßgeblichen Le-
bensraumtypen und Arten im FFH-Gebiet „Düte mit Ne-
benbächen“ insgesamt zu erhalten oder wiederherzustellen.
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(4) Erhaltungsziele der einstweiligen Sicherstellung als Natur-
schutzgebiet sind die Sicherung oder Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustandes, insbesondere 

1. des prioritären Lebensraumtyps (Anhang I der FFH-Richt-
linie) 91E0* — Auenwälder mit Erle, Esche, Weide.

Erhaltungsziele sind naturnahe Erlen-Eschenwälder,
auch saumartige Galeriewälder im z. T. sehr schmalen
Talraum mit vereinzelt flächiger vorkommenden Be-
ständen aller Altersstufen einschließlich ihrer Über-
gänge zu Bruchwäldern und zu feuchten Eichen-
Hainbuchenwäldern des Lebensraumtyps 9160 auf
Standorten mit einem zumindest zeitweise hohen
Grundwasserstand sowie auf quelligen Standorten mit
standortgerechten, autochthonen Baumarten mit den
Hauptbaumarten Schwarzerle (Alnus glutinosa) und
Gemeine Esche (Fraxinus excelsior) sowie mit verein-
zelten Weidenarten, mit Stieleichen (Quercus robur)
und Hainbuchen (Carpinus betulus) als Nebenbaumar-
ten, mit Höhlenbäumen, mit einem hohen Alt- und
Totholzanteil, mit spezifischen auentypischen Habitat-
strukturen (wie Altgewässer, Flutrinnen, feuchte Sen-
ken, Tümpel, Verlichtungen), in enger räumlicher und
funktionaler Vernetzung mit Feuchtgebüschen, Ufer-
hochstaudenfluren, Röhrichten, Seggenriedern und
Feuchtwiesen. Die lebensraumtypischen und charakte-
ristischen Pflanzenarten wie z. B. Bitteres Schaumkraut
(Cardamine amara), Winkel-Segge (Carex remota),
Wechselblättriges Milzkraut (Chrysosplenium alternifo-
lium), Gegenblättriges Milzkraut (Chrysosplenium oppo-
sitifolium), Alpen-Hexenkraut (Circaea alpina), Sumpf-
Pippau (Crepis paludosa), Wald-Schachtelhalm (Equi-
setum sylvaticum), Rasen-Schmiele (Deschampsia ces-
pitosa), Riesen-Schwingel (Festuca gigantea), Großes
Springkraut (Impatiens noli-tangere), Hain-Gilbweide-
rich (Lysimachia nemorum), Hohe Schlüsselblume (Pri-
mula elatior), Scharbockskraut (Ranunculus ficaria),
Blut-Ampfer (Rumex sanguineus) und Kleiner Baldrian
(Valeriana dioica) und ihre charakteristischen Tierar-
ten wie z. B. Fischotter (Lutra lutra) und Eisvogel (Alce-
do atthis) kommen in stabilen Populationen vor.

2. der übrigen Lebensraumtypen (Anhang I der FFH-Richt-
linie) jeweils einschließlich der typischen Tier- und
Pflanzenarten 

a) 3150 — Natürliche und naturnahe nährstoffreiche
Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Ge-
sellschaften.

Erhaltungsziele sind naturnah entwickelte Gewässer
anthropogener Entstehung mit klarem mäßig nähr-
stoffreichem Wasser, gut ausgeprägter und gewäs-
sertypischer Vegetationszonierung sowie naturnahen
Verlandungsbereichen, u. a. mit typischen Arten
submerser Laichkrautgesellschaften und Schwimm-
blattvegetation. Die charakteristischen Pflanzenar-
ten eutropher Stillgewässer wie z. B. Kleine Was-
serlinse (Lemna minor), Dreifurchige Wasserlinse
(Lemna trisulca), Ähriges Tausendblatt (Myriohyllum
spicatum), Gelbe Teichrose (Nuphar lutea), Krauses
Laichkraut (Potamogeton crispus), Schwimmendes
Laichkraut (Potamogeton natans) und ihre charakte-
ristischen Tierarten kommen in stabilen Populatio-
nen vor.

b) 3260 — Fließgewässer mit flutender Wasservege-
tation.

Erhaltungsziele sind naturnahe Fließgewässer mit
unverbauten Ufern, vielfältigen Sedimentstruktu-
ren (in der Regel mit einem Wechsel zwischen fein-
sandigen, kiesigen und grobsteinigen Bereichen),
guter Wasserqualität, natürlicher Dynamik des Ab-
flussgeschehens, einem weitgehend durchgängigen,
unbegradigten Verlauf und zumindest abschnitts-
weise naturnahem Auwald- und Gehölzsaum sowie
mit gut entwickelter flutender Wasservegetation an
besonnten Stellen, einschließlich ihrer charakteris-

tischen Pflanzenarten wie z. B. Flutender Igelkol-
ben (Sparganium emersum), Sumpf-Wasserstern
(Callitriche palustris agg.) und ihrer charakteristi-
schen Tierarten wie z. B. Fischotter (Lutra lutra),
Eisvogel (Alcedo atthis), Groppe (Cottus gobio),
Bachneunauge (Lampetra planeri) und Gebänderte
Prachtlibelle (Calopteryx splendens) kommen in sta-
bilen Populationen vor.

c) 6430 — Feuchte Hochstaudenfluren.
Erhaltungsziele sind artenreiche Hochstaudenflu-
ren in enger räumlicher und funktionaler Vernet-
zung mit Röhrichten an Gewässern, Feuchtwäldern,
Feuchtgebüschen, Röhrichten, Seggenriedern und
Feuchtwiesen einschließlich ihrer charakteristischen
Pflanzenarten wie z. B. Mädesüß (Filipendula ulma-
ria), Gewöhnlicher Wasserdost (Eupatorium canna-
binum) und Blutweiderich (Lythrum salicaria) und
ihrer charakteristischen Tierarten wie z. B. Braun-
kehlchen, Rohrammer, Feldschwirl, Sumpfrohrsän-
ger und Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splen-
dens) kommen in stabilen Populationen vor.

d) 9130 — Waldmeister-Buchenwälder.
Erhaltungsziele sind naturnahe, strukturreiche Bu-
chenwälder auf mehr oder weniger basenreichen
Standorten in den oberen Tallagen des Gebietes in
allen Alters- und Zerfallsphasen und ein mosaikar-
tiger Wechsel mit standortgerechten, lebensraumty-
pischen Baumarten (wie Rotbuche als Hauptbaum-
art mit einem Bestandsanteil von mindestens 50 %)
sowie Esche (Fraxinus excelsior), Vogel-Kirsche (Pru-
nus avium), Bergahorn (Acer pseudoplatanus), in Über-
gangsbereichen zu Eichen-Hainbuchenwäldern Stiel-
oder Traubeneiche (Quercus robur, Q. petraea) und
Hainbuche (Carpinus betulus) als Nebenbaumarten,
mit einem hohen Tot- und Altholzanteil, Höhlen-
bäumen und anderen Habitatbäumen, natürlich
entstandenen Lichtungen, einer lebensraumtypi-
schen Krautschicht und mit vielgestaltigen Wald-
rändern einschließlich ihrer charakteristischen Pflan-
zenarten wie z. B. Flattergras (Millium effusum),
Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa), Dornfarn
(Dryopteris carthusiana) und ihrer charakteristischen
Tierarten wie z. B. Schwarzspecht (Dryocopus mar-
tius) kommen in stabilen Populationen vor.

e) 9160 — Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Misch-
wälder.
Erhaltungsziele sind die Sicherung und Entwicklung
naturnaher, strukturreicher, möglichst großflächi-
ger und unzerschnittener Eichen-Hainbuchenwäl-
der auf feuchten bis nassen, mehr oder weniger
basenreichen Standorten mit intaktem Wasserhaus-
halt sowie natürlichem Relief und intakter Boden-
struktur, natürlichen oder naturnahen Entwick-
lungsphasen in mosaikartiger Struktur, einem hohen
Alt- und Totholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich
entstandene Lichtungen und strukturreichen Wald-
rändern mit den lebensraumtypischen Baumarten
Stieleiche (Quercus robur) und Hainbuche (Carpinus
betulus) als Hauptbaumarten mit einem Bestands-
anteil von mindestens 50 % sowie Rotbuche (Fagus
sylvatica), Vogelkirsche (Prunus avium), Feldahorn
(Acer campestre) als Nebenbaumarten, einschließ-
lich ihrer lebensraumtypischen Tier- und Pflanzen-
arten wie z. B. Buschwindröschen (Anemone nemo-
rosa), Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa), Früh-
lings-Scharbockskraut (Ranunculus ficaria), Waldziest
(Stachys sylvatica) und ihrer charakteristischen Tier-
arten wie z. B. Kleiber (Sitta europaea) kommen in
stabilen Populationen vor.

3. der Tierarten 
a) Bachneunauge (Lampetra planeri).

Erhaltungsziel ist eine stabile, langfristig sich selbst
tragende Population, die das Schutzgebiet in durch-
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gängigen, naturnahen, lebhaft strömenden, sauer-
stoffreichen, sommerkühlen und sauberen Fließge-
wässern mit unverbauten Ufern, mit Unterwasser-
vegetation und mit einer vielfältigen Sohlstruktur
aus flach überströmten, kiesigen Abschnitten als
Laichareale sowie in strömungsberuhigten Abschnit-
ten mit Ablagerungen von Feinsedimenten (stabile
Sandbänke) als Aufwuchshabitate nutzt; die Fließ-
gewässer bilden vernetzte Teillebensräume, die den
Austausch von Individuen innerhalb der Gewässer-
läufe ermöglichen.

b) Groppe (Cottus gobio).
Erhaltungsziel ist eine stabile, langfristig sich selbst
tragende Population, die das Schutzgebiet in durch-
gängigen, naturnahen, lebhaft strömenden, sauer-
stoffreichen, sommerkühlen und sauberen Fließge-
wässern mit unverbauten Ufern, mit Unterwasser-
vegetation und mit einer vielfältigen Sohlstruktur
aus flach überströmten, kiesigen Abschnitten als
Laichareale sowie in strömungsberuhigten Abschnit-
ten mit Ablagerungen von Feinsedimenten (stabile
Sandbänke) als Aufwuchshabitate nutzt; die Fließ-
gewässer bilden vernetzte Teillebensräume, die den
Austausch von Individuen innerhalb der Gewässer-
läufe ermöglichen.

c) Kammmolch (Triturus cristatus).
Erhaltungsziel ist eine vitale, langfristig sich selbst
tragende Population auf dem Gebiet der Stadt Osna-
brück, das sich zusammensetzt aus mehreren zu-
sammenhängenden, unbeschatteten und fischfreien
Stillgewässern mit ausgedehnten sonnenexponier-
ten Flachwasserzonen sowie mit submerser und
emerser Vegetation in strukturreicher Umgebung
mit geeigneten Landlebensräumen (Brachland, Wald,
extensives Grünland, Hecken) und mit einem Ver-
bund über das Fließgewässersystem zu möglichen
weiteren bestehenden Vorkommen oder entwick-
lungsfähigen Habitaten. 

§ 4
Verbote

(1) Gemäß § 22 Abs. 3 S. 3 BNatSchG sind im Gebiet der einst-
weiligen Sicherstellung als Naturschutzgebiet alle Hand-
lungen und Maßnahmen verboten, die geeignet sind, den
Schutzgegenstand nachteilig zu verändern.
Verboten ist insbesondere: 

1. Grünland in Acker umzuwandeln oder die Grünland-
nutzung zu intensivieren, 

2. die Beseitigung oder Beeinträchtigung von Landschafts-
bestandteilen wie z. B. Brachflächen, Hecken, Feldge-
hölzen, Einzelbäumen, Baumreihen, Alleen oder natur-
nahen Gebüschen, 

3. bauliche Anlagen, auch wenn sie keiner Genehmi-
gung bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu än-
dern, 

4. Stoffe aller Art, wie z. B. Müll, Schutt, Gartenabfälle,
land- und forstwirtschaftliche Abfälle sowie Bodenbe-
standteile zu lagern, aufzuschütten oder einzubringen,

5. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Auf-
oder Abspülungen oder Abgrabungen vorzunehmen, 

6. die Durchgängigkeit der Fließgewässer weiter einzu-
schränken (z. B. durch Querbauwerke),

7. die weitere Einschränkung der natürlichen Geschie-
bedynamik und der Substratumlagerung (z. B. durch
technischen Ausbau),

8. Wasser aus oberirdischen Gewässern oder Grundwas-
ser zu entnehmen, 

9. in die bestehenden Verhältnisse im Wasserhaushalt in
der Art einzugreifen, dass es zu einer zusätzlichen
Entwässerung des Schutzgebietes oder seiner Teilflä-
chen kommen kann, 

10. Erstaufforstungen, Anpflanzungen von Weihnachts-
baumkulturen, Kurzumtriebsplantagen oder andere
Sonderkulturen anzulegen, 

11. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen, 
12. nichtheimische, gebietsfremde oder invasive Arten

auszubringen oder anzusiedeln,
13. zu düngen, zu kalken oder Pflanzenschutzmittel aus-

zubringen.
(2) Das Gebiet der einstweiligen Sicherstellung als Naturschutz-

gebiet darf außerhalb der Wege nicht betreten werden.
(3) § 23 Abs. 3, § 33 Abs. 1 a BNatSchG und § 25 a Abs. 1

NAGBNatSchG bleiben unberührt. 

§ 5
Freistellungen

(1) Die in Abs. 2 aufgeführten Handlungen oder Nutzungen
sind von den Verboten des § 4 dieser Verordnung freige-
stellt, soweit sie nicht gegen Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie
oder § 33 BNatSchG verstoßen.  

(2) Freigestellt sind:
1. das Betreten und Befahren des Gebiets durch die Ei-

gentümer und Nutzungsberechtigten sowie deren Be-
auftragte zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirt-
schaftung der Grundstücke,

2. das Betreten und Befahren des Gebiets
a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie

deren Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Auf-
gaben,

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentli-
cher Stellen sowie deren Beauftragte zur Erfüllung
dienstlicher Aufgaben dieser Behörden,

c) und die Wahrnehmung von Maßnahmen der Ge-
fahrenabwehr oder Verkehrssicherungspflicht,

d) und die Durchführung von Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Unter-
suchung und Kontrolle des Gebiets im Auftrag
oder auf Anordnung der zuständigen Naturschutz-
behörde oder mit deren vorheriger Zustimmung,

e) und die Beseitigung und das Management von in-
vasiven Arten mit vorheriger Zustimmung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde,

f) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre so-
wie Information und Bildung mit vorheriger Zu-
stimmung der zuständigen Naturschutzbehörde,

g) im Rahmen von organisierten Veranstaltungen mit
vorheriger Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde,

3. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege ohne Ein-
bau von neuem Material,

4. die ordnungsgemäße Instandsetzung der Wege ein-
schließlich des Einbaus milieuangepasstem Materials
in der vorhandenen Breite, soweit dies für die freige-
stellten Nutzungen erforderlich ist, jedoch ohne Ver-
wendung von Bau- und Ziegelschutt sowie Teer- und
Asphaltaufbrüchen,

5. die ordnungsgemäße Unterhaltung und Instandset-
zung der Straßen ohne Erweiterung der bereits über-
bauten Fläche,

6. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennut-
zung rechtmäßig bestehender Acker- und Grünland-
flächen nach guter fachlicher Praxis gemäß § 5
BNatSchG ohne Veränderung des Reliefs, ohne Maß-
nahmen, die eine zusätzliche Entwässerung herbei-
führen können, ohne Grünlandumbruch und ohne
Grünlanderneuerung; Grünlanderneuerung im Schlitz-
drillverfahren nur mit Zustimmung der Naturschutz-
behörde, 

7. die ordnungsgemäße Forstwirtschaft gemäß § 11
NWaldLG,

8. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd,
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9. die ordnungsgemäße Ausübung der Fischerei, 
10. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung nach den

Grundsätzen des WHG, des NWG und des BNatSchG
sowie nach dem Leitfaden „Artenschutz — Gewässer-
unterhaltung“ in der jeweils geltenden Fassung der
Bekanntmachung des Niedersächsischen Ministeri-
ums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
und nach folgenden, aus dem Schutzzweck hergelei-
teten Vorgaben:
a) bei der Unterhaltung an und in den Gewässerab-

schnitten der unter § 3 Abs. 2 Nr. 1 dieser Verord-
nung genannten Gewässer II. und III. Ordnung
gilt:
aa) die Sohlkrautung findet gegen die Fließrich-

tung frühestens vom 15.08. bis spätestens
30.11. in Form der Stromstrichkrautung oder
abschnittsweise bzw. ein- oder wechselseitig
in aufeinanderfolgenden Jahren statt; Abwei-
chungen hiervon bedürfen der Zustimmung
der zuständigen Naturschutzbehörde,

bb) die Ablagerung von Räum- bzw. Mähgut in-
nerhalb des Gewässerquerschnitts unterbleibt,

cc) die Ablagerung bzw. das flächenhafte Auf-
bringen des Räumgutes (u. a. Mähgut und Se-
dimente) innerhalb gesetzlich geschützter
Biotope nach § 30 BNatSchG sowie innerhalb
der unter § 3 dieser Verordnung genannten
Lebensraumtypen ist nicht zulässig,

dd) das Abziehen der Böschung zur Wiederher-
stellung des Ausbauzustandes bedarf der Zu-
stimmung der zuständigen Naturschutzbe-
hörde,

ee) die Entnahme von Sand- und Kiesbänken und
Feinsedimentauflagen sowie der Ausbau von
Materialien bedürfen der Zustimmung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde,

ff) Maßnahmen zur Befestigung der Sohle und
der Böschung bedürfen der Zustimmung der
zuständigen Naturschutzbehörde,

gg) das Leeren der im Gebiet vorhandenen Sand-
fänge ist zulässig, soweit mindestens 25 % der
Sedimentfläche im Sandfang verbleiben und
eine Bergung mit anschließender Umsiede-
lung der im Sediment gefundenen Querder er-
folgt,

hh) die Anpflanzung von Gehölzen (z. B. Einzel-
gehölze oder Gehölzgruppen) bedarf der Zu-
stimmung der zuständigen Naturschutzbe-
hörde,

ii) die fachgerecht durchgeführte Pflege wieder
ausschlagfähiger Ufergehölze außerhalb des
Waldes zum Zweck der Verjüngung ist im
Rahmen der ordnungsgemäßen Gewässerun-
terhaltung zulässig; das Fällen, Roden oder
eine sonstige Beseitigung von Ufergehölzen
(außer von standortfremden, insbesondere in-
vasiven Arten) bedürfen der Zustimmung der
zuständigen Naturschutzbehörde,

jj) das Herausnehmen von Abflusshindernissen
zur Sicherung des ordnungsgemäßen Wasser-
abflusses ist zulässig,

b) an Gewässern II. Ordnung findet die Böschungs-
pflege frühestens ab dem 01.08. durch Mahd in
der Form statt, dass jährlich wechselnde Uferab-
schnitte ungepflegt belassen werden; Abweichun-
gen hiervon bedürfen der vorherigen Zustimmung
der zuständigen Naturschutzbehörde,

c) soweit der Unterhaltungspflichtige dem zuständi-
gen Landkreis bis zum 31.01. eines jeden Jahres ei-
nen Unterhaltungsplan über alle im Unterhaltungs-
jahr und im Geltungsbereich dieser Verordnung
geplanten Maßnahmen vorlegt, entfällt die Pflicht

des Unterhaltungspflichtigen zur Einholung der
Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde
in den Regelungen gemäß der Nr. a) aa), dd), ee),
ff), hh) und ii),

d) die Sachkunde und Fangberechtigung erfordern-
de Bekämpfung des Bisam mit Fallen ist zulässig,
soweit diese so ausgestattet sind, dass sie den
Fischotter und dessen Jungtiere nicht gefährden
(z. B. Fallenstern mit Otterring).

(3) In den in Abs. 2 genannten Fällen kann eine erforderliche
Zustimmung erteilt werden, wenn und soweit keine Be-
einträchtigungen oder nachhaltigen Störungen im Gebiet
der einstweiligen Sicherstellung zu befürchten ist. Die Er-
teilung der Zustimmung kann mit Regelungen zu Zeit-
punkt, Ort und Ausführungsweise versehen werden. 

(4) Weitergehende Vorschriften des § 30 BNatSchG und die
artenschutzrechtlichen Bestimmungen der §§ 39 und 44
BNatSchG bleiben unberührt.

(5) Bestehende, rechtmäßige behördliche Genehmigungen,
Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unbe-
rührt.

§ 6
Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige
Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 67 BNatSchG i. V. m.
§ 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren. Eine Befreiung zur
Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt wer-
den, wenn sie sich im Rahmen der Prüfung nach § 34 Abs. 1
BNatSchG i. V. m. § 26 NAGBNatSchG als mit dem Schutz-
zweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraus-
setzungen des § 34 Abs. 3 und 6 BNatSchG i. V. m. § 26
NAGBNatSchG erfüllt sind. 

§ 7
Pflege- und Wiederherstellungsmaßnahmen

(1) Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben
die Durchführung von durch die zuständige Naturschutz-
behörde angeordneten oder angekündigten Maßnahmen
zur Erhaltung, Pflege, und Wiederherstellung gemäß dem
Schutzzweck zu dulden.

(2) Zu dulden sind insbesondere regelmäßig anfallende Erhal-
tungs- und Pflegemaßnahmen, z. B.: 
1. die Beseitigung von Gehölzanflug an den sonnenexpo-

nierten Ufern der Kammmolch-Laichgewässer, 
2. Neophytenbeseitigung,
3. Entnahme von Nadelgehölzen und anderen nicht lebens-

raumtypischen Baumarten.
(3) §§ 15 und 39 NAGBNatSchG sowie § 65 BNatSchG blei-

ben unberührt.

§ 8
Umsetzung von Erhaltungs- 

und Wiederherstellungsmaßnahmen
(1) Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Re-

gelungen entsprechen in der Regel Maßnahmen zur Erhal-
tung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Schutz-
gebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen und An-
hang II-Arten.

(2) Die in § 7 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung beschriebenen
Maßnahmen dienen darüber hinaus der Erhaltung oder
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes
der im Schutzgebiet vorkommenden FFH-Lebensraumty-
pen und Anhang II-Arten.

(3) Als Instrumente zur Umsetzung der in § 7 dieser Verord-
nung vorgesehenen Maßnahmen dienen insbesondere
1. Pflege- und Wiederherstellungsmaßnahmen der zustän-

digen Naturschutzbehörde,
2. freiwillige Vereinbarungen, insbesondere im Rahmen

des Vertragsnaturschutzes,
3. Einzelfallanordnungen nach § 15 Abs.1 NAGBNatSchG.
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§ 9
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig gemäß § 69 Abs. 3 Nr. 3 BNatSchG handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote des § 4 die-
ser Verordnung verstößt, ohne dass die Voraussetzungen einer
Freistellung nach § 5 vorliegen oder eine Befreiung nach § 6
dieser Verordnung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit
kann gemäß § 69 Abs. 7 BNatSchG mit einer Geldbuße bis zu
50.000 Euro geahndet werden. 

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Verkündung
im Nds. MBl. in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt spätestens zwei Jahre nach ihrer
Verkündung außer Kraft. Sie kann einmalig bis zu 2 Jahre
verlängert werden.

(3) Weitere Schutzgebietserklärungen im Geltungsbereich der
einstweiligen Sicherstellung bleiben unberührt. 

Hannover, 24.11.2021

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz

P a t e r a k
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Vorläufige Sicherung
der Überschwemmungsgebiete der Gewässer Große Aa,
Speller Aa, Dreierwalder Aa, Altenrheiner Bruchgraben,

Hopstener Aa und Flötte im Landkreis Emsland

Bek. d. NLWKN v. 8. 12. 2021
— 62027-04-10-11 —

Der NLWKN hat den Bereich des Landkreises Emsland, der
von einem hundertjährlichen Hochwasser der Gewässer Große
Aa, Speller Aa, Dreierwalder Aa, Altenrheiner Bruchgraben,
Hopstener Aa und Flötte überschwemmt wird, ermittelt und
in 13 Arbeitskarten dargestellt. 

Die Arbeitskarten werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Überschwemmungsgebiete sind ab dem Tag nach dieser
Bek. nach § 76 Abs. 3 WHG vom 31. 7. 2009 (BGBl. I S. 2585),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. 8. 2021
(BGBl. I S. 3901), i. V. m. § 115 NWG vom 19. 2. 2010 (Nds.
GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 10. 12. 2020 (Nds. GVBl. S. 477), vorläufig gesichert. Es
gelten gemäß § 78 WHG die Verbote und Genehmigungsvor-
behalte für Überschwemmungsgebiete.

Die Überschwemmungsgebiete erstrecken sich auf Teilge-
biete der Stadt Lingen (Ems), Bereiche der Gemeinden Lünne,
Spelle, Schapen, Beesten, der Stadt Freren sowie der Gemein-
de Andervenne im Landkreis Emsland und sind in den mit-
veröffentlichten Übersichtskarten (Anlagen 1 bis 3) im Maßstab
1 : 40 000 dargestellt. Die Arbeitskarten im Maßstab 1 : 5 000
werden beim
Landkreis Emsland,
Fachbereich Umwelt,
Ordeniederung 1,
49716 Meppen,
und der
Stadt Lingen,
Untere Wasserbehörde,
Elisabethstraße 14—16,
49808 Lingen (Ems),
aufbewahrt und können ab dem Tag nach dieser Bek. wäh-
rend der Dienststunden dort kostenlos eingesehen werden. In
den Arbeitskarten ist die Grenze des nach § 115 Abs. 5 NWG

vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebietes mit einer
roten Linie gekennzeichnet; das vom NLWKN ermittelte Über-
schwemmungsgebiet selbst ist blau dargestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Bek. kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schrift-
lich oder zur Niederschrift beim
Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz,
Betriebsstelle Meppen,
Haselünner Straße 78,
49716 Meppen 
oder beim 
Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz,
Direktion — Geschäftsbereich VI —,
Im Dreieck 12,
26127 Oldenburg (Oldenburg) 
oder beim
Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz,
Direktion,
Am Sportplatz 23,
26506 Norden,
einzulegen.

Hinweis: 
Die aktuellen Karten werden nach der Bearbeitung auf der In-
ternetseite des NLWKN eingestellt unter: www.nlwkn.nieder-
sachsen.de/Hochwasser- & Küstenschutz/Hochwasserschutz/
Überschwemmungsgebiete/zu den Überschwemmungsgebiets-
karten.

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1849
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(WESTFLEISCH SCE mbH, Bakum)

Bek. d. GAA Oldenburg v. 25. 11. 2021
— OL 20-063-01 —

Die Firma WESTFLEISCH SCE mbH, Brockhoffstraße 11,
48143 Münster, hat mit Schreiben vom 15. 5. 2020 die Ertei-
lung einer Genehmigung zur wesentlichen Änderung einer
Anlage zum Schlachten von Tieren (Rinder) auf dem Grund-
stück in 49456 Bakum, Harmer Straße 25, Gemarkung Bakum,
Flur 15, Flurstücke 123/6, 123/8, 123/12, 123/13, beantragt.

Für das Vorhaben wird ein förmliches Genehmigungsver-
fahren durchgeführt. Die öffentliche Bek. des Vorhabens er-
folgte am 8. 9. 2021. Die Auslegung der Antragsunterlagen
wurde vom 16. 9. bis 15. 10. 2021 durchgeführt. 

Der in der o. g. öffentlichen Bek. festgesetzte öffentliche Er-
örterungstermin am

Mittwoch, dem 15. 12. 2021, ab 10.00 Uhr,
im Ratssaal der Gemeinde Bakum,

Kirchstraße 3,
49456 Bakum,

wird abgesagt.
Diese Entscheidung ist aufgrund der Beschränkungen und

Risiken in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ge-
troffen worden.

Ein möglicher Ersatztermin wird frühzeitig bekanntgegeben.
Sollte die Durchführung des Erörterungstermins auch An-

fang nächsten Jahres aufgrund der Beschränkungen durch die
COVID-19-Pandemie und der Risiken der weiteren Ausbrei-
tung des Virus nicht möglich sein, würde der Termin durch eine
Online-Konsultation nach § 5 PlanSiG ersetzt werden. Auch
dies würde vorher bekanntgegeben werden.

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1856

Berichtigung

B e r i c h t i g u n g
des RdErl. Verfahrensregelungen 

für die Durchführung der Überwachung von Rohmilch 
und Kolostrum (VR-Rohmilchüberwachung)

Nummer 4.4.2 Abs. 2 des RdErl. des ML vom 20. 9. 2021 (Nds.
MBl. S. 1588) erhält folgende Fassung:

„Nach Eingang einer Meldung über das positive Ergebnis ei-
nes Screeningtests führt die zuständige Behörde eine außer-
planmäßige Kontrolle im Milcherzeugerbetrieb (arzneimittel-
rechtliche Kontrolle, Cross-Compliance-Kontrolle) durch. Soweit
diese Kontrolle Hinweise auf die Nichteinhaltung der Warte-
zeit nach einer Antibiotikaanwendung an Milch liefernden
Tieren ergibt, besteht der Verdacht einer Straftat nach § 58
Abs. 1 Nr. 6 auch i. V. m. Abs. 6 LFGB. In diesen Fällen ist der
Vorgang an die Staatsanwaltschaft abzugeben.“

— Nds. MBl. Nr. 49/2021 S. 1856
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